
MITGLIEDSCHAFTS-
BEDINGUNGEN
VERTRAG MIT KARTENINHABERN 
VON AMERICAN EXPRESS.

Stand: März 2019 



2

INHALTSVERZEICHNIS

MITGLIEDSCHAFTSBEDINGUNGEN

TEIL 1 

1.	 Kontaktdaten und Unternehmensinformationen

2.	� Entgelte, Gebühren und sonstige Kosten

3. 	� Wie hoch dürfen Ihre Ausgaben sein?

4.	 Wie sind Erstattungen vorzunehmen?

5. 	� Kann der vorliegende Vertrag geändert werden?

TEIL 2

1. 	 Benutzung der Karte

2. 	 Bargeldauszahlung an ATM

3. 	� Einsatz eines externen Dienstleisters

4. 	 Wie Sie Transaktionen autorisieren und widerrufen können

5. 	 Wann wir eine Transaktion ablehnen können / Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags

6. 	� Von Ihnen nicht autorisierte Transaktionen

7. 	 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten 		

	 Kartenverfügung

8. 	� Autorisierte Blanko-Transaktionen über unerwartete Beträge

9. 	� Folge der Autorisierung einer Transaktion durch Sie; Ausführungsfristen

10. 	�Ihre Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

11. 	� Diebstahl, Verlust oder Missbrauch der Karte oder des Kontos oder der PIN oder eines 

sonstigen personalisierten Sicherheitsmerkmals

12. 	�Wie Sie Zahlungen leisten

13. 	Wie wir Zahlungen anrechnen (Tilgungsreihenfolge)

14. 	Warnhinweis im Falle ausbleibender Zahlungen

15. 	Irrtümliche Zahlungen auf Ihr Konto

16. 	Zusatzkarten

17. 	� Umrechnung von in einer Fremdwährung getätigten Transaktionen

18. 	�Abrechnungen und gesetzlich vorgeschriebene Mitteilungen 

19. 	�Kontaktaufnahme mit Ihnen

20. 	�Änderung Ihrer Kontaktdaten

21. 	�Sperrung Ihres Kontos

22. Beendigung Ihres Vertrags

23. 	Kartenvorteile

24. 	Aufrechnung

25. �Beschwerden uns gegenüber; Schlichtungs- und Beschwerdestellen

26. Unter welcher Aufsicht wir stehen

27. 	Ansprüche gegen Akzeptanzpartner oder sonstige Dritte

28. Wie wir Ihre Daten verwenden

29. 	�Abtretung des Vertrags 

30. Verzicht auf Rechte

31. 	�Vertragssprache, geltendes Recht und Gerichtsstand

32. 	�Steuern und Abgaben

33. Gegenstand unserer Haftung



3

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

1.	 Worum handelt es sich bei diesem Dokument?

2.	 Erfasste Informationen

3.	 Datennutzung

4.	 Informationsaustausch

5.	 Zusatzkarteninhaber

6. 	 Kreditauskunfteien

7.	 Internationale Datenübertragung

8.	 Sicherheit

9.	 Aufbewahrung von Informationen

10.	 Zugang zu Ihren Informationen

11.	 Ihre Rechte

12.	 Marketingoptionen

13.	 Fragen oder Beschwerden

14.	 Glossar



4

MITGLIEDSCHAFTS- 
BEDINGUNGEN
VERTRAG MIT KARTENINHABERN  
VON AMERICAN EXPRESS

Diese Mitgliedschaftsbedingungen, bestehend aus Teil 1 und Teil 2, und der von Ihnen ausgefüllte 

Antrag bilden zusammen mit

a.	 dem Preis- und Leistungsverzeichnis,

b.	 den Bedingungen für das Membership Rewards® Programm, soweit Ihr Kartenprodukt 

automatisch am Membership Rewards Programm teilnimmt oder Sie sich für die Teilnah-

me am Membership Rewards Programm angemeldet haben,

c.	 den im Hinblick auf den mit der jeweiligen Karte verbundenen Versicherungsschutz geltenden 

Versicherungsbedingungen,

d.	 den „Informationen gemäß dem Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG)“, die sich in 

demselben Dokument finden wie das Preis- und Leistungsverzeichnis, den zwischen Ihnen 

und uns geschlossenen Vertrag (Vertrag).

Der Vertrag regelt die Nutzung Ihrer Karte und Ihres Kartenkontos. Ihre Karte ermöglicht Ihnen 

während des Bestehens des Vertrags den Zugriff auf Ihr Kartenkonto und die Nutzung der 

Kartenvorteile, die in Verbindung mit der Karte geboten werden.

Dieser Vertrag ersetzt alle bisherigen Bestimmungen, die mit Ihnen für die Nutzung Ihrer Karte 

und Ihres Kartenkontos vereinbart wurden.

Sie können jederzeit während der Vertragslaufzeit kostenlos ein Exemplar des Vertrags, der 

die Informationen gemäß § 48 ZaDiG 2018 umfasst, in Papierform oder auf einem anderen 

dauerhaften Datenträger anfordern. Sie finden diese Mitgliedschaftsbedingungen sowie die 

in a bis c genannten Bedingungen auch auf www.americanexpress.com/at/ unter der Rubrik 

„Unternehmen“ im Punkt „AGB“.

BEGRIFFSDEFINITION:

Wir, uns und unser bezeichnet American Express Europe S.A. (Austrian branch), Kärntner 

Straße 21–23, 1010 Wien. Sie und Ihr bezieht sich auf die Person, die die Kreditkarte beantragt 

hat und für die wir das Kreditkartenkonto eröffnet haben, und schließt im Hinblick auf eine 

American Express Business Card das Unternehmen mit ein. Unternehmen bezeichnet un-

abhängig von der Gesellschafts- oder Organisationsform (z. B. als Personengesellschaft, GbR, 

Kapitalgesellschaft oder Einzelunternehmen) die Unternehmung, für die Sie tätig sind und die 

gemäß diesem Vertrag gesamtschuldnerisch mit Ihnen für alle Forderungen infolge von mit 

Ihrer Business Card getätigten Transaktionen haftet (siehe das Textfeld auf S 19).

Sie sind der Karteninhaber. Sie können eine Karte für einen Zusatzkarteninhaber anfordern 

(siehe unter „Zusatzkarten“ in Teil 2, Ziffer 16). Bezugnahmen auf Sie und Ihr schließt – wo 

zutreffend – Bezugnahmen auf Zusatzkarteninhaber mit ein. Zusatzkarteninhaber haben uns 

gegenüber im Rahmen dieses Vertrags jedoch keine vertraglichen Verpflichtungen zum Aus-

gleich des Kontos, das mit von ihnen getätigten Transaktionen belastet wird. Hiervon ausgenom-

men sind die auf American Express Business Cards genannten Zusatzkarteninhaber – siehe den 

Abschnitt „Nur für Business Cards“ auf S 10. 

Konto bezeichnet jedes von uns geführte Kreditkartenkonto, das wir mit Transaktionen belasten. 

Karte bezeichnet alle Karten oder sonstigen Instrumente, die wir für den Zugriff auf Ihr Konto 

bereitstellen. Diese verbleibt in unserem Eigentum. Business Card umfasst sowohl die American 

Express Business Card, American Express Business Gold Card, die American Express Platinum 

Plus Card als auch die American Express Centurion Plus Card oder sonstige, zu einem späteren 

Zeitpunkt ausgegebene Karten zur Begleichung von Geschäftsausgaben für ein Unternehmen. 

Kartenvorteile bezeichnet zusätzliche Leistungen und Vorteile; Näheres hierzu in Teil 2 unter 
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„Kartenvorteile“ (Ziffer 23). Eine Transaktion ist jeder Betrag, der auf Ihrem Konto verbucht 

wird, wie beispielsweise Umsätze (einschließlich solcher für den Erwerb von Waren oder Dienst-

leistungen), Bargeldauszahlung oder Entgelte. Eine Bargeldauszahlung ist der Bezug von Bar-

geld an ATM mittels Ihrer PIN oder wie anderweitig von Ihnen autorisiert, bzw. werden sonstige 

Transaktionsarten, die wir Ihnen mitteilen, als Bargeld-äquivalent behandelt.  

ATM (Automated Teller Machine) bezeichnet einen Geldautomaten oder eine sonstige Auszah- 

lungsstelle, bei der Sie laut den vorliegenden Vertragsbedingungen Bargeld erhalten können. 

Bis zu einem bestimmten Datum zu bezahlen bedeutet, dass Sie Ihren Überweisungsauftrag 

spätestens am Tag der Fälligkeit erteilen müssen oder Ihre sonstige Zahlung spätestens am 

Fälligkeitstag leisten (siehe „Wie Sie Zahlungen leisten“ in Teil 2, Ziffer 13). Eine Lastschrift ist 

ein vom Empfänger einer Zahlung ausgelöster Zahlungsvorgang zulasten Ihres Bankkontos 

bei einem Kreditinstitut, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrags vom Empfänger der 

Zahlung angegeben wird. Bankkonto ist ein Girokonto oder sonstiges laufendes und persön-

liches Konto, über das Sie verfügen können und das zur Abwicklung Ihrer Bankgeschäfte dient. 

Preis- und Leistungsverzeichnis meint das bei Abschluss dieses Vertrags geltende Preis- und 

Leistungsverzeichnis sowie jedes danach entsprechend Teil 1, Ziffer 5 geänderte und damit für 

Sie gültige Preis- und Leistungsverzeichnis.

Textform bedeutet die Übermittlung bzw. Zurverfügungstellung von lesbaren Informationen 

auf einem dauerhaften Datenträger (wie bspw. Papier, E-Mails, Computerfax u. Ä.). Eine Unter-

schrift ist nicht erforderlich.



6

1.	 KONTAKTDATEN UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

American Express Europe S.A. - Austrian Branch,  

Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima)  

nach spanischem Recht mit Sitz in Avenida Partenón 12–14, 28042,  

Madrid, Spanien

DIRECTORS: 

Rafael Marquez Garcia (Vorsitzender), Carlos Carriedo de Maria y Campos, Juan Castuera 

Perez, Tomás Fernandez Salido, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocaríz, Diego 

Rodriguez Sacristan 

GESCHÄFTSLEITUNG WIEN:

Anita Pruckner (Vorsitzende), Markus Gordon Hübl

Registro Mercantil, Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, Firmenbuchnummer: FN 495241 x 

Zahlungsinstitutsregister der FMA, www.fma.gv.at/unternehmensdatenbank-suche/

UID-Nr.: ATU73547502 

Postanschrift 

Kärntner Straße 21–23 

1010 Wien

Kontakt 

Telefonnummer: 0800 900 940  

24-Stunden-Kundenservice: 0800 900 960 Option 4 

Die Rufnummern, unter denen Sie uns erreichen, finden Sie auch im Impressum auf unse-

rer Website unter www.americanexpress.com/at/legal/impressum oder auf der Rückseite 

Ihrer Karte.

E-Mail: viennareception@aexp.com

Wenn Sie sich für den Online-Zugriff auf Ihr Kreditkartenkonto auf unserer Website unter  

www.americanexpress.at/konto-online registrieren, können Sie über diesen Online-Ser-

vice auch mit uns in Kontakt treten und Ihr Konto online einsehen.

2.	 ENTGELTE, GEBÜHREN UND SONSTIGE KOSTEN

Zwecks Klarstellung halten wir fest, dass wir Entgelte nur für die Erfüllung unserer Haupt-

leistungspflichten verrechnen dürfen. Nebenpflichten (wie insbesondere Informations-

pflichten sowie Berichtigungs- und Schutzmaßnahmen) haben wir unentgeltlich zu 

erbringen, nur in den in § 56 Abs. 1 Z 1 bis 3 ZaDiG 2018 aufgezählten Fällen (Mitteilung 

über die Ablehnung gemäß § 73 Abs. 1 ZaDiG 2018, Widerruf eines Zahlungsauftrags nach 

dem Zeitpunkt der Unwiderruflichkeit und Wiederbeschaffung eines Geldbetrags, der we-

gen fehlerhafter Kundenidentifikation verloren gegangen ist) dürfen wir für ihre Erfüllung 

ein Entgelt verlangen, wenn das mit Ihnen vereinbart wurde und das vereinbarte Entgelt 

angemessen und an unseren tatsächlichen Kosten ausgerichtet ist.

2.1.	 Entgelt für Mitgliedschaft

Je nachdem, welche Karte Ihnen aufgrund Ihres Antrags ausgestellt wird, ist gegebenen-

falls ein Entgelt für die Mitgliedschaft zu zahlen, das abhängig von der vertraglichen 

Vereinbarung mit Ihnen ein Beitrittsentgelt und/oder ein regelmäßig anfallendes Entgelt 

TEIL 1
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miteinschließt. Näheres ist dem von Ihnen ausgefüllten Antrag zu entnehmen.  

Das regelmäßig anfallende Entgelt für die Mitgliedschaft ist, je nachdem, welche Zahlungs-

variante für dieses Entgelt bei dem jeweiligen Produkt angeboten und von Ihnen gewählt 

wurde, entweder jährlich oder monatlich fällig. Ist ein Jahresentgelt für die Mitgliedschaft zu 

zahlen, wird es jeweils für ein Mitgliedschaftsjahr erhoben und Ihrem Kartenkonto am Stich-

tag der ersten Abrechnung sowie am Abrechnungsdatum im Anschluss an den jeweiligen 

Jahrestag der Mitgliedschaft belastet. Ist ein monatliches Entgelt für die Mitgliedschaft zu 

zahlen, wird es jeweils für einen Mitgliedschaftsmonat erhoben und Ihrem Kartenkonto am 

Stichtag jeder Monatsabrechnung in Rechnung gestellt. Ein etwaiges Beitrittsentgelt ist 

nur bei der erstmaligen Erhebung des regelmäßig anfallenden Entgelts für die Mitglied-

schaft zu zahlen. Die Höhe des Entgelts für Ihre Mitgliedschaft ist zusätzlich im Preis- und 

Leistungsverzeichnis für die Mitgliedschaft angegeben, das wir Ihnen – zusammen mit 

diesen Mitgliedschaftsbedingungen – in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften 

Datenträger rechtzeitig, bevor Sie durch den Vertrag oder ein Vertragsangebot gebunden 

sind, mitteilen werden.

Ein Mitgliedschaftsjahr beginnt jeweils am Jahrestag der Mitgliedschaft und endet am Tag 

vor dem nächsten Jahrestag Ihrer Mitgliedschaft. 

2.2.	 Verzugszinsen/-schaden

Wenn Sie den auf Ihrer Abrechnung ausgewiesenen Saldo nicht innerhalb von dreißig (30) 

Tagen nach dem Abrechnungsdatum bezahlen, haben wir Anspruch auf Verzugszinsen in 

Höhe von 4 % p. a. sowie bei Verschulden auf Ersatz der von Ihnen verursachten Schäden, 

insbesondere der notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betrei-

bungs- oder Einbringungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zur 

betriebenen Forderung stehen. Die Höhe der Mahn- und Inkassospesen entnehmen Sie bitte 

dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

2.3.	 Betrag für Rücklastschriften

Wird eine Lastschrift zulasten Ihres Bankkontos von Ihrem Kreditinstitut bei erstmaliger Vor-

lage wegen unzureichender Kontodeckung nicht ausgeführt, wird Ihnen bei Verschulden der 

in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführte Betrag als teilweiser Ersatz unseres 

Schadens infolge der Verletzung Ihrer Verpflichtung zur Kontodeckung berechnet.

2.4.	 Beitrag für Abrechnungskopie

Für jede von Ihnen angeforderte, über die Erstausfertigung hinausgehende zusätzliche 

Kopie einer Abrechnung – oder falls Sie sich für den Erhalt von Online-Abrechnungen 

registriert haben und ein Papierexemplar anfordern – wird entsprechend den Angaben im 

Preis- und Leistungsverzeichnis ein Beitrag berechnet. Der Beitrag beschränkt sich auf 

einen angemessenen Kostenersatz.

2.5.	 Zusatzkartenmitgliedschaft

Ihnen wird für jede über Ihren Antrag ausgestellte Zusatzkarte, die die Anzahl der im Rahmen 

Ihrer Kartenvorteile angebotenen kostenfreien Zusatzkarten übersteigt, ein Entgelt für 

die Zusatzkartenmitgliedschaft in Rechnung gestellt. Ob Sie eine kostenfreie Zusatzkarte 

beantragen können, entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis zu Ihrem 

jeweiligen Kartenprodukt.

Das Entgelt für die Zusatzkartenmitgliedschaft ist jährlich zu zahlen. Dieses Jahresentgelt 

für die Zusatzkartenmitgliedschaft wird jeweils für das Mitgliedschaftsjahr der Zusatzkarte 

erhoben und Ihrem Konto am Stichtag der ersten Abrechnung nach Ausstellung der Zusatz- 

karte sowie am Abrechnungsdatum im Anschluss an den jeweiligen Jahrestag der Mitglied-

schaft der Zusatzkarte in Rechnung gestellt. 

2.6.	 Entgelt für Fremdwährungsumrechnung

Es werden entsprechend den Angaben in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis in 

Abhängigkeit von dem in Euro umgerechneten Betrag Entgelte berechnet. Das Entgelt fällt 

nur einmal pro getätigte Transaktion an, d. h., auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen, 

die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine Umrechnung in 
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US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, wird das Entgelt für die Fremdwäh-

rungsumrechnung nur einmal auf den entsprechenden Betrag der Transaktion berechnet.

2.7.	 Entgelt für Bargeldbezug am ATM („Express Cash Service“)

Für die Nutzung des Express Cash Service fällt pro Auszahlungsvorgang das im Preis- und 

Leistungsverzeichnis vereinbarte Entgelt an.

3.	 WIE HOCH DÜRFEN IHRE AUSGABEN SEIN?

3.1.	 Gibt es ein Umsatzlimit für Ihre Ausgaben?

Normalerweise wird der Umsatz über Ihr Konto von uns nicht begrenzt, wir können aber 

unter Umständen (wenn Sie z. B. mit dem Ausgleich Ihrer Abrechnung in Verzug sind oder 

sich Ihre Bonität verschlechtert hat) ein vorübergehendes oder dauerhaftes Umsatzlimit 

mit Ihnen vereinbaren. Ein solches Limit berücksichtigt auch die von einem Zusatzkarten-

inhaber getätigten Ausgaben.

In den Fällen, in denen wir gemäß Teil 2, Ziffer 21 zur Sperre der Karte berechtigt wären, 

und weiters bei Gesetzesänderungen, können wir Limits und Einschränkungen für 

bestimmte Nutzungsarten der Karte oder für bestimmte Transaktionen festlegen oder 

abändern. Es können zum Beispiel Höchstbeträge für kontaktlose Einkäufe gelten. Ob 

es solche Limits gibt, können Sie auf unserer Website oder mit einem Anruf bei uns in 

Erfahrung bringen.

3.2.	 Einhaltung eines Umsatzlimits

Wenn für Ihr Konto ein Umsatzlimit festgelegt ist, darf dieses Limit nicht überschritten 

werden. Falls wir eine über Ihr Limit hinausgehende Transaktion zulassen, müssen Sie 

nach entsprechender Aufforderung so viel auf das Konto einzahlen, dass der Saldo wieder 

innerhalb des Limits liegt.

4.	 WIE SIND ERSTATTUNGEN VORZUNEHMEN?

	 Wie viel und wann Sie zahlen müssen

Der jeden Monat in Ihrer Abrechnung ausgewiesene Forderungsbetrag muss zum Fälligkeits-

termin in voller Höhe ausgeglichen werden. Mangels Nennung eines späteren Fälligkeits-

termins in der Abrechnung oder in Teil 1, Ziffer 2.1 sind unsere Forderungen mit Zugang der 

Abrechnung bei Ihnen fällig und zahlbar.

Gutschriften oder Rückerstattungen auf Ihr Konto werden als von Ihnen geleistete Zahlungen 

behandelt.

5.	 KANN DER VORLIEGENDE VERTRAG GEÄNDERT WERDEN?

	 Wann und wie Änderungen erfolgen

a.	 Änderungen im Allgemeinen

Ausgenommen die Änderung von Wechselkursen gemäß Teil 2, Ziffer 17, setzt eine Ände-

rung dieses Vertrags eine entsprechende Vereinbarung zwischen Ihnen und uns voraus. 

Wir teilen Ihnen alle Änderungen Ihres Vertrags, die wir Ihnen vorschlagen wollen, mindes-

tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 

mit. In dieser Mitteilung führen wir an, welche Änderungen wir wünschen. Sie können den 

Änderungen vor dem geplanten Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen 

oder sie ablehnen. Ihre Zustimmung zu Änderungen gilt als erteilt, wenn Sie uns nicht Ihre 

Ablehnung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 

anzeigen. Darauf werden wir Sie in unserem Änderungsvorschlag aufmerksam machen. 

Wir werden Sie in der Mitteilung über die geplanten Änderungen und deren Auswirkungen 

auf Ihren Vertrag informieren. Zudem informieren wir Sie darin über Ihr Recht zur fristlosen 

und kostenfreien Kündigung des Vertrags bis zum Inkrafttreten der Änderungen (zu den 
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Folgen siehe „Beendigung Ihres Vertrags“ in Teil 2, Ziffer 22). Ihre sonstigen Rechte zur 

Kündigung des Kreditkartenvertrags bleiben unberührt.

Betrifft die vorgeschlagene Änderung diese Mitgliedschaftsbedingungen, das Preis- und 

Leistungsverzeichnis, die Bedingungen für das Membership Rewards® Programm oder 

Versicherungsbedingungen, so werden wir eine Gegenüberstellung von Alt- und Neu-

fassung oder eine Änderungsversion des jeweiligen Dokuments sowie eine vollständige 

Neufassung des jeweiligen Dokuments auf www.americanexpress.com/at/ unter der 

Rubrik „Unternehmen“ im Punkt „AGB“ veröffentlichen. Wir werden Ihnen die vorgenann-

ten Dokumente auf Verlangen in Textform übermitteln. Wir werden Sie in der Änderungs-

mitteilung auf diese Möglichkeit hinweisen.

b.	 Entgelte

Bei der Änderung von Entgelten gilt Ihre Zustimmung mangels Anzeige deren Ablehnung 

nur dann gemäß Absatz a als erteilt, wenn sich unser Änderungsvorschlag in folgendem 

Rahmen bewegt: 

Wir können die vertraglich vereinbarten Entgelte einmal jährlich an die Entwicklung des von 

der Statistik Austria veröffentlichten, nationalen Verbraucherpreisindexes 2000 („VPI“) an-

passen. Die Anpassung erfolgt durch Vergleich der Indexwerte November des vergangenen 

Jahres mit November des vorvergangenen Jahres. Das sich aus der Anpassung ergebende 

Entgelt wird kaufmännisch auf ganze Cent (auf-/ab-)gerundet. 

Haben wir Ihnen in einem Jahr die sich aus der VPI-Entwicklung ergebende Entgeltanpas-

sung nicht vorgeschlagen, so können wir Ihnen diese Anpassung später noch mit Wirkung 

für die Zukunft vorschlagen.

Entgeltsenkungen erfolgen nach Buchstabe a. dieser Ziffer 5.

c.	 Hauptleistungen

Bei der Änderung unserer Hauptleistungen, das sind insbesondere Teil 1, Ziffer 3, Teil 2, 

Ziffer 1 Absatz 1 der Mitgliedschaftsbedingungen, gilt Ihre Zustimmung mangels Anzeige 

Ihrer Ablehnung nur dann gemäß Absatz a als erteilt, wenn die von uns vorgeschlagene 

Leistungsänderung unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden, sachlich 

gerechtfertigten Umstände (Änderung der vorherrschenden Kundenbedürfnisse, gesetz-

licher und aufsichtsbehördlicher Anforderungen, der Sicherheit des Zahlungsdienstge-

schäfts, der technischen Entwicklung oder ein erheblich gesunkener, die Kostendeckung 

wesentlich beeinträchtigender Nutzungsgrad der Leistung) sachlich gerechtfertigt ist. 

Eine solche sachliche Rechtfertigung liegt nur dann vor, wenn sich aus der angebotenen 

Leistungsänderung (i) eine Ausweitung unserer Leistungen oder (ii)  eine Ihnen zumutbare 

Einschränkung unserer Leistungen  ergibt und sich weder im Fall von (i) noch von (ii) 

unverhältnismäßige Änderungen wesentlicher Rechte und Pflichten zu unseren Gunsten 

ergeben. 
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NUR FÜR BUSINESS CARDS:

Business Cards und die Haftungsregelungen

Business Cards können von Ihnen und einem Zusatzkarteninhaber nur zur Be-

gleichung von Geschäftsausgaben des Unternehmens genutzt werden. Sie und 

Zusatzkarteninhaber dürfen Business Cards nicht für private Ausgaben verwenden.

Für die Business Card haftet das Unternehmen – sofern das Unternehmen den  

Antrag entsprechend unterzeichnet hat – mit Ihnen zusammen gesamtschuldne-

risch dafür, alle von Ihnen oder einem Zusatzkarteninhaber getätigten Transaktionen 

pünktlich bei Fälligkeit an uns zu zahlen. Dies bedeutet, dass wir von Ihnen oder 

dem Unternehmen die Bezahlung des gesamten Betrags fordern können, der  

aufgrund von von Ihnen oder dem Zusatzkarteninhaber autorisierten Transaktionen  

mit Ihrer oder der Business Card des Zusatzkarteninhabers geschuldet wird. 

Jeder Zusatzkarteninhaber – sofern dieser den Antrag entsprechend unterzeichnet 

hat – haftet außerdem gesamtschuldnerisch mit Ihnen und dem Unternehmen da-

für, alle vom Zusatzkarteninhaber getätigten Transaktionen pünktlich bei Fälligkeit 

an uns zu zahlen. Dies bedeutet, dass wir von Ihnen, von dem Unternehmen oder 

vom fraglichen Zusatzkarteninhaber die Zahlung desjenigen Teils des ausstehenden 

Betrags fordern können, der der jeweiligen Zusatzkarte zuzuordnen ist. 
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TEIL 2
WIE IHRE AMERICAN EXPRESS KARTE  
FUNKTIONIERT

1.	 BENUTZUNG DER KARTE

Sie können die Karte zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen bis zur Höhe eines 

gegebenenfalls geltenden Umsatzlimits verwenden. Ihre Karte darf nicht für gesetzwidrige 

Handlungen oder auf eine Weise genutzt werden, die die wahre Natur der Transaktion ver-

schleiert, z. B. durch Erhalt von Bargeld von einem Akzeptanzpartner für eine als Einkauf 

deklarierte Transaktion oder durch Nutzung Ihrer Karte bei einem Akzeptanzpartner, den 

Sie selbst besitzen oder kontrollieren.

Unter Nutzung Ihrer Karte erworbene Waren und Leistungen dürfen nicht gegen Bargeld-

erstattung zurückgegeben werden. In einem solchen Fall darf nur eine Gutschrift durch 

den Akzeptanzpartner auf Ihrem Konto vorgenommen werden. Das Vorgenannte gilt nicht, 

wenn Sie die Abrechnung, auf der die Kartentransaktion für den Erwerb der betreffenden 

Ware/Leistung enthalten war, bereits uns gegenüber beglichen haben, und weiters wenn 

die Bargelderstattung der Regelung etwaiger Meinungsverschiedenheiten mit einem 

Akzeptanzpartner oder von Beschwerden über Mängel von mit der Karte bezahlten Waren 

oder Leistungen dient.

2.	 BARGELDAUSZAHLUNG AN ATM

a.	 Voraussetzung:

Der Bezug von Bargeld an ATM erfordert einen diesbezüglichen, zusätzlichen Antrag 

von Ihnen, der erstmals nach Begleichung der ersten sechs Abrechnungen gestellt 

werden kann. Sofern wir diesen annehmen, gestatten wir Ihnen gemäß den nach-

folgenden Bedingungen, mit Ihrer Karte weltweit an zugelassenen ATM Bargeld zu 

beziehen („Express Cash Service“). Diese ATM sind durch das American Express 

Logo gekennzeichnet.

Der Bezug von Bargeld mit der Karte an ATM setzt Folgendes voraus:

I.	 Sie müssen die Teilnahme an diesem Service beantragen und wir müssen diesen 

Antrag annehmen.

II.	 Bei Zulassung zum Express Cash Service gelten je nach Produkt Limits und 

Einschränkungen wie etwa Höchstgrenzen, die für Bargeldauszahlungen pro Trans-

aktion, Tag oder Abrechnungszeitraum Anwendung finden. Diese Limits und Ein-

schränkungen können Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen, das 

wir Ihnen rechtzeitig, bevor Sie durch einen Vertrag oder ein Vertragsangebot für 

das Express Cash Service gebunden sind, in Textform nochmals mitteilen werden, 

außer Sie haben die diesbezüglich Informationen schon vor Abschluss des ur-

sprünglichen Vertrags erhalten. Tritt eine Verschlechterung oder Gefährdung Ihrer 

Vermögensverhältnisse ein, so behalten wir uns die Festlegung neuer Limits und 

Einschränkungen vor, wenn die Erfüllung Ihrer Verbindlichkeiten uns gegenüber 

durch diese Entwicklung gefährdet ist. Wir werden Sie von einer solchen Änderung 

der Limits unverzüglich in Textform verständigen.

III.	 Teilnehmende Finanzinstitute und ATM-Betreiber können für Bargeldauszahlungen 

zusätzlich ihre eigenen Limits und Einschränkungen festlegen, wie beispielsweise 

eine Beschränkung der Anzahl von Bargeldauszahlungen, der Höhe jeder Bargeld-

auszahlung und des Zugangs zu ATM und der dort erhältlichen Leistungen.

b.	 Fälligkeit der Forderungen aus Bargeld-Transaktionen:

Bargeldauszahlungen werden wie sonstige Kartentransaktionen Ihrem Konto belastet, 
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auf der betreffenden Abrechnung ausgewiesen (s. Teil 2, Ziffer 18 „Abrechnungen und 

gesetzlich vorgeschriebene Mitteilungen“) und sind gemäß Teil 1, Ziffer 4 („Wie sind 

Erstattungen vorzunehmen?“) zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu erstatten.

Generell gilt: Bargeldbeträge, die nicht auf Euro lauten, werden in Euro wie in Teil 2, 

Ziffer 17 („Umrechnung von in einer Fremdwährung getätigten Transaktionen“) der 

Mitgliedschaftsbedingungen beschrieben umgerechnet.

3.	 EINSATZ EINES EXTERNEN DIENSTLEISTERS

Ein externer Dienstleister (wie bspw. ein Zahlungsauslösedienst oder Kontoinformations- 

dienst) ist ein Drittunternehmen, das auf Ihre Veranlassung zum Zugriff auf Ihre Konto-

daten oder zur Vornahme von befugten Belastungen zulasten Ihres Kontos berechtigt ist, 

sofern Sie die Dienste des externen Dienstleisters in Anspruch nehmen.

Sie können zustimmen, dass der externe Dienstleister durch Zugriff auf Ihr Konto Leistun-

gen für Sie erbringt. Bei Einsatz eines externen Dienstleisters bleiben die Bestimmungen 

des vorliegenden Vertrags weiterhin gültig. Der Dienstleister erhält Zugang zu denselben 

Kontodaten, auf die auch Sie selbst zugreifen können, wenn Sie den Online-Service nutzen.

Wir können einem externen Dienstleister den Zugriff auf Ihr Konto verweigern, wenn es 

objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht 

autorisierten oder betrügerischen Zugang des Kontoinformationsdienstleisters oder des 

Zahlungsauslösedienstleisters zum Kartenkonto, einschließlich der nicht autorisierten oder 

betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, rechtfertigen. In einem solchen Fall 

haben wir Sie gemäß Teil 2, Ziffer 19 über die Verweigerung des Zugangs und die Gründe 

hierfür zu unterrichten. Diese Information werden wir Ihnen möglichst vor, spätestens 

jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs zum Kartenkonto geben, es sei 

denn, das würde objektiv begründeten Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen oder gegen 

einschlägiges Recht der Europäischen Union oder eine innerstaatliche Regelung verstoßen. 

Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, werden wir dem 

externen Dienstleister Zugang zum Kartenkonto gewähren.

4.	 WIE SIE TRANSAKTIONEN AUTORISIEREN UND WIDERRUFEN 
KÖNNEN

Sie stimmen der Belastung Ihres Kartenkontos zu („Autorisierung“), indem Sie

I.	 Ihre Karte bei einem Händler, der die Karte akzeptiert („Akzeptanzpartner“), zur 

Zahlung vorlegen und Sie entweder Ihre persönliche Identifikationsnummer („PIN“) ein-

geben, andere personalisierte Sicherheitsmerkmale (wie z. B. persönliche Kenndaten 

oder biometrische Daten) oder einen vom Vertragsunternehmen ausgestellten Beleg 

(„Belastungsbeleg“) unterschreiben;

II.	 bei Online-Einkäufen, telefonischen oder per Post übermittelten Bestellungen oder 

wiederkehrenden Belastungen Ihre Kartennummer und zugehörigen Kartendetails 

angeben und die Anleitungen des Akzeptanzpartners für die Abwicklung Ihrer Zahlung 

befolgen. Dabei sind die gegebenenfalls von uns und/oder dem Akzeptanzpartner 

angebotenen besonderen Authentifizierungsverfahren zu nutzen;

III.	 bei Geldautomaten Ihre PIN eingeben;

IV.	 sofern Ihre Karte dafür technisch ausgerüstet ist, eine kontaktlos (d. h. über Near Field 

Communication (NFC) oder ähnliche Standards) getätigte Belastung autorisieren, 

indem Sie die Karte über ein Kartenlesegerät führen, oder eine mittels digitaler Geld-

börsentechnologie angeforderte Belastung autorisieren; 

V.	 mit dem Akzeptanzpartner eine Vereinbarung abschließen, in der Sie den Akzeptanz-

partner ermächtigen, Ihre Karte in Höhe eines in dieser Vereinbarung bestimmten 

Betrags zu belasten; oder

VI.	 uns gegenüber nachträglich, d. h. nach Einreichung einer Belastung, die Autorisierung 

zur Belastung Ihres Kartenkontos in Höhe eines Teil- oder Gesamtbetrags der ein-

gereichten Belastung mündlich erteilen oder die Autorisierung bestätigen.
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Entsprechend liegt eine Autorisierung auch dann vor, wenn ein Zusatzkarteninhaber seine 

Karte in der vorstehend unter I. bis VI. beschriebenen Weise einsetzt. 

Sie oder ein Zusatzkarteninhaber können Belastungen nicht widerrufen, nachdem sie au-

torisiert wurden, was in dem Zeitpunkt erfolgt, da Sie den jeweils letzten Schritt der obigen 

Beschreibung gesetzt haben, je nachdem, welche Authentifizierungsmethode der obigen 

Beschreibungen von I. bis VI. angewendet wurde. 

Sie bzw. der Zusatzkarteninhaber können jedoch andere, zukünftig von uns auszuführende 

Transaktionen oder regelmäßige Zahlungen (wie z. B. Zahlung von Versicherungsbeiträgen 

per Karte) widerrufen, indem Sie uns vor Ablauf des dem Ausführungstermin vorangehen-

den Geschäftstages dazu auffordern, sie nicht durchzuführen.	

5.	 WANN WIR EINE TRANSAKTION ABLEHNEN KÖNNEN/ SPERRUNG 
EINES VERFÜGBAREN GELDBETRAGES

a.	 Wir können die Genehmigung/Durchführung einer Transaktion ablehnen, wenn:

•	 eine nach diesen Bedingungen unbefugte oder unzulässige Nutzung oder Betrug 

vorliegt;

•	 der begründete Verdacht besteht, dass die Erfüllung Ihrer Anweisungen eine strafbare 

Handlung darstellen würde; 

•	 die Ausführung gegen eine gemeinschaftsrechtliche oder innerstaatliche Regelung oder 

gegen eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung verstoßen würde oder

•	 die Transaktion das vereinbarte Transaktionslimit überschreiten oder Ihr Konto über Ihr 

Umsatzlimit hinaus belasten würde. 

Wenn eine Transaktion von uns abgelehnt wird, wird Ihnen dies so rasch wie möglich in 

der Form gemäß Teil 2, Ziffer 19 mitgeteilt, normalerweise an der Verkaufsstelle oder sonst 

unverzüglich, jedenfalls bis zum Ende des Geschäftstages, der auf den Tag folgt, da Ihr 

Auftrag bei uns einlangt. In der Mitteilung werden wir die Gründe für die Ablehnung und 

Ihre Möglichkeiten zur Verbesserung angeben. Die Angabe der Gründe hat zu unterbleiben, 

wenn sie gegen eine unionsrechtliche oder innerstaatliche Regelung oder gegen eine ge-

richtliche oder behördliche Anordnung verstoßen würde. Sie können zudem in allen Fällen 

mit einem Anruf bei uns herausfinden, welche Transaktionen wir abgelehnt haben, und 

auch die Gründe dafür oder die für Ihre Karte vertraglich vereinbarten Limits in Erfahrung 

bringen.

b.	 Wir sind berechtigt, einen verfügbaren Geldbetrag auf dem Konto zu sperren, wenn

I.	 der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und

II.	 der genaue Zahlungsbetrag zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Zustimmung zur Aus-

führung des Zahlungsvorgangs erteilen, nicht bekannt ist;

III.	 Sie aber der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt haben.

Den gesperrten Geldbetrag geben wir unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher 

Rechte unverzüglich frei, nachdem uns der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist, 

spätestens jedoch unverzüglich nach Eingang des Zahlungsauftrags.

6.	 VON IHNEN NICHT AUTORISIERTE TRANSAKTIONEN

Sie müssen uns unverzüglich benachrichtigen, sobald Sie feststellen, dass auf Ihrem 

Konto eine nicht autorisierte Transaktion verbucht wurde. Die Kontaktdaten finden Sie in 

Teil 1 unter Ziffer 1. Nähere Informationen zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie spätestens eine 

Berichtigung erwirken können, in Teil 2, Ziffer 18. 

1 Im Falle einer nicht autorisierten Transaktion haben wir gegen Sie keinen Anspruch auf 

Erstattung unserer Aufwendungen. 2 Wir sind verpflichtet, Ihnen den Betrag ungekürzt zu 

erstatten. 3 Wurde der Betrag dem Konto belastet, werden wir dieses wieder auf den Stand 

bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Kartenverfügung 

befunden hätte. 4Diese Verpflichtungen sind unverzüglich zu erfüllen, spätestens bis zum 
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Ende des Geschäftstags, der auf den Tag folgt, an welchem uns angezeigt wurde, dass die 

Belastung nicht autorisiert ist oder wir auf andere Weise davon Kenntnis erhalten haben. 

Darüber hinausgehende Ansprüche von Ihnen aus Vertrag oder Gesetz bleiben unberührt. 

Haben wir der Finanzmarktaufsichtsbehörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass 

ein betrügerisches Verhalten von Ihnen vorliegt, schriftlich mitgeteilt, haben wir unsere 

Verpflichtung aus Satz 4 in diesem Absatz unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich 

der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Ihre Haftung gemäß Teil 2, Ziffer 11 für unsere Schäden 

aus nicht autorisierten Transaktionen bleibt unberührt.

7.	 ERSTATTUNG BEI NICHT ERFOLGTER ODER FEHLERHAFTER 
AUSFÜHRUNG EINER AUTORISIERTEN KARTENVERFÜGUNG

Falls es aufgrund unseres Verschuldens zu einer fehlerhaften Ausführung einer Transaktion 

gekommen ist, wird Ihnen der Transaktionsbetrag erstattet. Wir können dann die korrekte 

Transaktion erneut vornehmen.

8.	 AUTORISIERTE BLANKO-TRANSAKTIONEN ÜBER UNERWARTETE 
BETRÄGE

Wenn Sie oder ein Zusatzkarteninhaber bei einem Akzeptanzpartner innerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums eine Kartenzahlung geleistet haben und Ihnen bzw. dem 

Zusatzkarteninhaber zum Zeitpunkt Ihrer Autorisierung der Transaktion nicht genau 

bekannt war, wie hoch der Transaktionsbetrag sein würde (z. B. beim Check-in in einem 

Hotel), können Sie die Rückerstattung verlangen, wenn der belastete Betrag über dem 

liegt, was Sie bzw. der Zusatzkarteninhaber nach dem bisherigen Ausgabeverhalten, den 

Bedingungen des Vertrags und nach den Umständen des Einzelfalls vernünftigerweise 

hätten erwarten können, und Sie die Rückerstattung innerhalb von acht (8) Wochen ab 

dem Datum der Belastung geltend machen, in der die Transaktion ausgewiesen ist. Auf 

unser Verlangen haben Sie die Sachumstände in Bezug auf die Voraussetzungen einer 

Erstattung darzulegen. Der Betrag, der zu erstatten ist, muss auf Ihrem Konto spätestens 

zum Datum der Belastung des Kontos wertgestellt werden. 

Sie müssen uns alle angemessenen und zweckentsprechenden Informationen zukommen 

lassen, um die wir Sie bitten, und wir können diese Informationen (auch personenbezogene 

Informationen) an Dritte weitergeben, die Nachforschungen bezüglich Ihres Antrags auf 

Rückerstattung betreiben. Wir werden unsere Nachforschungen innerhalb von zehn (10) Ge-

schäftstagen nach Erhalt Ihres Erstattungsverlangens abschließen und entweder den Betrag 

erstatten oder Ihnen die Gründe für die Ablehnung Ihres Antrags mitteilen. Im Fall der Ableh-

nung werden wir Sie auch auf die gemäß § 13 AVG bestehende Möglichkeit der Beschwerde 

bei der Finanzmarktaufsicht, auf die Möglichkeit der Geltendmachung Ihrer Rechte vor den 

ordentlichen Gerichten (unter Angabe des Gerichtsstandes) und vor der Schlichtungsstelle 

(unter Angabe von deren Sitz und Adresse) hinweisen.

Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung, wenn Sie oder ein Zusatzkarteninhaber einer 

Transaktion direkt uns gegenüber zugestimmt haben und Sie mindestens vier (4) Wochen 

vor Ausführung der Transaktion von uns oder vom Akzeptanzpartner Informationen über die 

Transaktion erhalten haben (oder sie Ihnen bereitgestellt wurden). 

9.	 FOLGE DER AUTORISIERUNG EINER TRANSAKTION DURCH SIE; 
AUSFÜHRUNGSFRISTEN

Wir werden die bei der Nutzung der Karte entstandenen, fälligen Forderungen der Akzep-

tanzpartner gegen Sie und/oder den Zusatzkarteninhaber fristgerecht bezahlen. Sie sind 

Ihrerseits verpflichtet, uns die von Ihnen autorisierten Belastungen zu erstatten.

Wir werden Ihre an uns gerichteten Zahlungsaufträge so rechtzeitig ausführen, dass der 

Akzeptanzpartner die jeweiligen Transaktionsbeträge zu dem zwischen dem Akzeptanz-

partner und American Express vereinbarten Fälligkeitsdatum erhält.
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Ausführungsfrist von Transaktionen: Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger 

ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei uns sind wir verpflichtet sicherzustellen, 

dass der Akzeptanzpartner den Kartenzahlungsbetrag spätestens zu dem zwischen ihm als 

Zahlungsempfänger und uns vereinbarten Fälligkeitsdatum erhält. Geht der Zahlungsbetrag 

beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist 

ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, 

dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers

so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

10.	 IHRE SORGFALTS- UND MITWIRKUNGSPFLICHTEN

Sie sind verpflichtet:

•	 die Karte nach ihrem Erhalt zu unterschreiben und sicher und sorgfältig aufzubewahren 

(einschließlich Zugangscodes von Geräten, biometrischen Daten oder sonstigen perso-

nalisierten Sicherheitsmerkmalen, falls vorhanden); 

•	 keinen anderen Personen die Nutzung Ihres Kontos oder Ihrer Karte zu erlauben und 

sich regelmäßig zu versichern, dass sich die Karte noch in Ihrem Besitz befindet;

•	 Ihre Karte, Ihre Kartennummer nicht an andere Personen als an uns oder zum Tätigen 

einer Transaktion weiterzugeben und Ihre personalisierten Sicherheitsmerkmale keiner 

anderen Person bekanntzugeben (außer einem externen Dienstleister, sofern dies er-

forderlich ist);

•	 eine PIN oder einen Zugangscode zu wählen, die bzw. der nicht leicht zu erraten ist; 

•	 bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Teil 2, Ziffer 4, Punkt II „Wie 

Sie Transaktionen autorisieren und widerrufen können“ haben Sie vor der Autorisierung 

die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. 

Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei 

Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf 

missbräuchliche Verwendung uns gegenüber anzuzeigen.

Falls Sie oder ein Zusatzkarteninhaber eine Karte zur Nutzung auf einem Mobiltelefon oder 

sonstigen Gerät registrieren, müssen Sie oder der Zusatzkarteninhaber dieses und Ihre 

personalisierten Sicherheitsmerkmale stets ebenso sicher und sorgfältig aufbewahren wie 

auch Ihre Karte oder PIN und am Mobiltelefon oder sonstigen Gerät muss gegebenenfalls 

immer die Sperrfunktion benutzt werden. Geben Sie Ihre personalisierten Sicherheitsmerk-

male niemals weiter und erlauben Sie niemandem den Zugang zum Gerät in einer Weise, 

die das Tätigen von Transaktionen mit der auf dem Gerät registrierten Karte ermöglichen 

würde.

Wenn Sie sich für den Online-Service registrieren, müssen Sie Ihre personalisierten 

Sicherheitsmerkmale (wie Benutzername, Passwort oder sonstige Angaben) und auch Ihr 

Mobiltelefon oder sonstiges Gerät sicher und sorgfältig aufbewahren.

11.	 DIEBSTAHL, VERLUST ODER MISSBRAUCH DER KARTE ODER DES 
KONTOS ODER DER PIN ODER EINES SONSTIGEN PERSONALI-
SIERTEN SICHERHEITSMERKMALS

a.	 Sie oder ein Zusatzkarteninhaber müssen uns unverzüglich unter der Telefonnummer, die 

in Teil 1, Ziffer 1 genannt ist, informieren, wenn Sie Kenntnis davon erlangen, dass:

•	 eine Karte verloren gegangen ist oder gestohlen worden ist;

•	 ein Mobiltelefon oder sonstiges Gerät, auf dem die Karte registriert wurde, verloren 

gegangen ist, gestohlen wurde oder die darauf gespeicherten Sicherheitsmerkmale 

unbefugten Dritten zugänglich waren;

•	 einer anderen Person eine PIN oder sonstige personalisierte Sicherheitsmerkmale 

bekannt sind oder 

•	 Ihre Karte missbraucht oder unbefugt genutzt wird.

b.	 Im Falle eines uns gemeldeten Verlusts, Diebstahls oder Missbrauchs der Karte wird die 

Karte gesperrt („gesperrte Karte“) und eine Ersatzkarte ausgestellt. Falls eine von Ihnen 

als verloren, gestohlen oder missbraucht gemeldete Karte später wiedergefunden wird, 

darf diese nicht mehr verwendet, sondern muss vernichtet werden. 
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c.	 Beruhen nicht autorisierte Belastungen Ihrer Karte auf der Nutzung der verloren gegange-

nen oder gestohlenen Karte oder auf der missbräuchlichen Verwendung von personali-

sierten Sicherheitsmerkmalen, so können wir von Ihnen den Ersatz des Schadens, der 

hierdurch bis zur Anzeige gemäß dem Absatz a entsteht, maximal aber einen Betrag in 

Höhe von 50 Euro verlangen, wenn Sie den Schaden dadurch herbeigeführt haben, dass 

Sie leicht fahrlässig

–– die Bedingungen in diesem Vertrag über die Nutzung der Karte (insbesondere Ihre 

Pflichten nach Teil 2, Ziffer 10) oder

–– Ihre gesetzlichen Pflichten, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die personali-

sierten Sicherheitsmerkmale Ihrer Karte vor unbefugtem Zugriff zu schützen, nachdem 

Sie die Karten erhalten haben, oder

–– Ihre Pflicht zur unverzüglichen Anzeige gemäß dem Absatz a verletzt haben.

d.	 Sie haften aber nicht nach Absatz c, wenn

–– der Verlust, der Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung für Sie vor einer Zah-

lung nicht bemerkbar war oder

–– der Verlust durch Handlungen oder Unterlassungen eines Angestellten oder eines 

Agenten, einer Zweigstelle unseres Hauses oder einer Stelle, an die unsere Tätigkeiten 

ausgelagert werden, verursacht wurde.

e.	 Abweichend von den Absätzen c und d haften Sie unbeschränkt für die nicht autorisierte 

Transaktion bis zur Anzeige gemäß Absatz a, sofern ein Schaden dadurch entsteht, dass 

Sie 

I.	 die nicht autorisierte Transaktion in betrügerischer Absicht ermöglicht haben oder

II.	 vorsätzlich oder grob fahrlässig die in Absatz c genannten Pflichten verletzt haben. 	

Für Schäden im Rahmen des Bargeldservice haften Sie pro Kalenderwoche, jedoch 

maximal in Höhe des „Express Cash Service“-Limits gemäß Preis- und Leistungsver

zeichnis. Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den ein Umsatzlimit gilt, 

verursacht werden, beschränkt sich zudem jedenfalls auf den jeweiligen Betrag des für die 

Karte geltenden monatlichen Umsatzlimits. 

f.	 Außer, Sie haben in betrügerischer Absicht gehandelt, sind Sie abweichend von den Ab-

sätzen c und e nicht zu Schadenersatz verpflichtet, 

I.	 wenn wir beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 4 Absatz 

28 Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) nicht verlangt haben oder der Zahlungsempfänger 

oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert hat, obwohl wir gesetzlich zur 

starken Kundenauthentifizierung verpflichtet sind. Eine starke Kundenauthentifizie-

rung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen 

Elementen aus den Kategorien Wissen (etwas, das Sie wissen), Besitz (etwas, das Sie 

besitzen, z. B. Karte) oder lnhärenz (etwas, das Sie sind, z. B. Fingerabdruck);

II.	 wenn wir Ihnen nicht ermöglicht haben, die Anzeige gemäß Absatz a jederzeit kosten-

frei vorzunehmen;

III.	 wenn wir nicht sichergestellt haben, dass jedwede Nutzung einer Karte nach einer 

Anzeige dafür gemäß Absatz a ausgeschlossen ist,

IV.	 soweit Schäden nach der Anzeige gemäß Absatz a entstehen; und weiters

V.	 bei nicht autorisierten Transaktionen ohne Verwendung personalisierter Sicherheits-

merkmale.

g.	 Keinesfalls haften Sie für Transaktionen, die mit der aktuellen Karte getätigt wurden, bevor 

Sie sie erhalten haben (z. B. bei Diebstahl auf dem Postweg).

12.	 WIE SIE ZAHLUNGEN LEISTEN

Sie müssen uns in Euro bezahlen. Sofern mit uns nicht etwas anderes vereinbart wurde, 

sind Sie verpflichtet, uns die Ermächtigung zu erteilen, den Forderungsbetrag von Ihrem 

Bankkonto per SEPA-Lastschrift einzuziehen und Ihre Bank anzuweisen, die von uns 

vorgelegten Lastschriften auf Ihrem angegebenen Bankkonto einzulösen (SEPA-Last-

schrifteinzugsermächtigung). Da die SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigung automatisch 

erlischt, wenn seit dem letzten Lastschrifteinzug von Ihrem Bankkonto 36 Monate vergan-

gen sind, verpflichten Sie sich, uns in einem solchen Fall über unsere Aufforderung binnen 

einer Woche eine neue Lastschrifteinzugsermächtigung zu erteilen. 
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Die Vorabankündigung der Abbuchung des Einzugs des Forderungsbetrags im SEPA-Last-

schriftverfahren werden wir Ihnen spätestens vier (4) Tage vor der Abbuchung des Betrags 

auf Ihrem Bankkonto senden. Sie sind verpflichtet sicherzustellen, dass entsprechende 

Deckung auf Ihrem Bankkonto vorhanden ist.

Für jedes Ihrer bei uns geführten Konten muss eine getrennte Zahlung durchgeführt 

werden und wir werden die jeweilige SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigung entsprechend 

nutzen. Wenn Sie Zahlungen vornehmen und das zusammen tun, also nicht deutlich 

angeben, für welches Konto die Zahlung vorgesehen ist, können wir die Zahlungen einem 

beliebigen Konto zuordnen.

Zahlungen werden an dem Tag auf Ihrem Konto verbucht, an dem sie bei uns eingehen, 

sofern dies innerhalb unserer Geschäftszeiten geschieht. Eine nach dieser Zeit eingehende 

Zahlung wird am nächsten Geschäftstag verbucht. Unabhängig vom Buchungsdatum wird 

Ihre Zahlung auf dem Kartenkonto mit dem Wertstellungsdatum des Tages verbucht, an 

dem die Zahlung auf unserem Bankkonto gutgeschrieben wird.

13.	 WIE WIR ZAHLUNGEN ANRECHNEN (TILGUNGSREIHENFOLGE)

Zahlungen werden in der folgenden Reihenfolge auf unsere offenen Forderungen an-

gerechnet: 

•	 Entgelte für die Mitgliedschaft und gegebenenfalls Zusatzkartenmitgliedschaft(en);

•	 Serviceentgelte (z. B. Entgelte für die nochmalige Zusendung von Abrechnungen, soweit 

wir unseren Informationspflichten bereits nachgekommen sind);

•	 Verzugszinsen/-schaden; 

•	 sonstige von uns berechnete Entgelte, die auf Ihrer monatlichen Abrechnung als geson-

derte Posten ausgewiesen sind, wie beispielsweise Entgelte für Rücklastschriften; 

•	 Inkassogebühren und

•	 Transaktionen, die in einer monatlichen Abrechnung ausgewiesen sind, es sei denn, Sie 

treffen eine abweichende Tilgungsbestimmung und wir nehmen die Zahlung an.

14.	 WARNHINWEIS IM FALLE AUSBLEIBENDER ZAHLUNGEN

Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Konsequenzen haben. Es könnte 

bedeuten:

•	 dass Sie zusätzliche Entgelte oder Kosten zahlen müssen;

•	 dass Ihre Kreditwürdigkeit beeinträchtigt werden könnte, wodurch die Beschaffung von 

Krediten schwieriger oder teurer wird; und

•	 dass rechtliche Schritte (wozu die Erwirkung eines Exekutionstitels (beispielsweise 

eines rechtskräftigen Urteils oder eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls) zählen 

könnte, der uns die Möglichkeit der Zwangsvollstreckung in Ihr Eigentum (z. B. Ihr Haus 

verleiht)) oder ein Insolvenzverfahren gegen Sie eingeleitet werden können, um die 

Forderungen aus dem vorliegenden Vertrag beizutreiben.

Zwecks Vermeidung von Missverständnissen halten wir fest, dass diese Ziffer ein bloßer 

Warnhinweis ist, der uns keine zusätzlichen Ansprüche einräumt, sondern Sie bloß auf 

mögliche Folgen eines Zahlungsverzugs hinweist. Die Vereinbarungen zu Zahlungsverzug 

finden Sie in Teil 1, Ziffer 2.2.

15.	 IRRTÜMLICHE ZAHLUNGEN AUF IHR KONTO

Falls wir irrtümlich oder infolge eines Systemfehlers eine Zahlung auf Ihr Konto vornehmen, 

der keine Transaktion von/mit einem Dritten zugrunde liegt, werden wir den Betrag auto-

matisch wieder aus Ihrem Konto ausbuchen. 

Wenn uns mitgeteilt wird, dass infolge eines Fehlers einer anderen Person bei der An-

gabe des Kundenidentifikators eine Zahlung aus dem Europäischen Wirtschaftsraum 

auf Ihr Konto vorgenommen wurde (z. B. weil der Zahlende die falsche Kontonummer 

oder Referenz angegeben hat), sind wir gesetzlich verpflichtet uns an Bemühungen des 

Zahlungsdienstleisters des Zahlers, den Betrag wiederzuerlangen, zu beteiligen, indem wir 
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dem Zahlungsdienstleister des Zahlers alle für die Wiedererlangung des Geldbetrags maß-

geblichen Informationen mitteilen.

16.	 ZUSATZKARTEN

Auf Antrag werden wir vorbehaltlich der erfolgreichen Durchführung der Identifikation des 

Zusatzkarteninhabers nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz für Ihr Konto Karten an 

Zusatzkarteninhaber („Zusatzkarten“) ausgeben. 

Für den Fall, dass wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft die Online- 

Beantragung der Zusatzkarte ermöglichen, gilt: 

Sie sind verpflichtet, dem Zusatzkarteninhaber vor seiner Identifizierung nach dem 

Finanzmarkt-Geldwäschegesetz die Informationen gemäß dem Fern-Finanzdienst

leistungs-Gesetz und diese Mitgliedschaftsbedingungen zur Verfügung zu stellen.

Mit Vornahme der Identifizierung durch den Zusatzkarteninhaber gegenüber den dazu 

befugten Stellen (z. B. eine Bank, die Post) 

–– erklärt der Zusatzkarteninhaber seine Zustimmung zu dem von Ihnen als Kartenin

haber auch in seinem Namen erfolgten Antrag auf Ausstellung einer American 

Express Zusatzkarte, 

–– erklärt sich der Zusatzkarteninhaber mit der Geltung dieser Mitgliedschaftsbedingun-

gen einverstanden und 

–– bevollmächtigt der Zusatzkarteninhaber Sie, alle die Zusatzkarte betreffenden 

Erklärungen auch für ihn abzugeben und entgegenzunehmen. 

Der Vertrag über die Zusatzkarte kommt mit Zusendung der Zusatzkarte an Sie als Karten-

inhaber zustande.

Im Falle der Beantragung der Zusatzkarte mit einem Papierantrag gilt: 

Für den Fall des Zustandekommens des Zusatzkartenvertrags bevollmächtigt der 

Zusatzkarteninhaber mit Unterzeichnung des Antrags den Karteninhaber, alle die Zu-

satzkarte betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für den Zusatzkarteninhaber 

abzugeben und entgegenzunehmen. 

 Kommunikation im Zusammenhang mit der Karte des Zusatzkarteninhabers (wie 

bspw. Abrechnungen) wird somit an Sie als Karteninhaber gesandt.

Sie haften allein für alle durch die Nutzung der Zusatzkarte durch den Zusatzkarteninhaber 

und jeden, dem dieser die Nutzung Ihres Kontos erlaubt, verursachte Transaktionen und Be-

lastungen Ihres Kontos. Das heißt, Sie müssen für alle von diesen getätigten Transaktionen 

aufkommen. Der Zusatzkarteninhaber haftet uns gegenüber nicht.

Wenn Sie das Recht eines Zusatzkarteninhabers zur Nutzung Ihres Kontos beenden wollen, 

müssen Sie seine Karte kündigen und uns dies mitteilen. Im Hinblick auf diese Kündigung gilt 

das in diesem Teil 2, Ziffer 22 („Beendigung Ihres Vertrags“) Geregelte. 

Zusätzlich und abweichend für Business Cards geltende Regelungen:

Falls Sie eine Business Card besitzen, muss es sich bei allen Zusatzkarteninhabern um 

Miteigentümer, Teilhaber, Vorstandsmitglieder, Ausschussmitglieder oder Mitarbeiter 

des Unternehmens handeln. 

Zusatzkarteninhaber einer Business Card haften gesamtschuldnerisch und unbe-

grenzt mit Ihnen und dem Unternehmen für die Ausgaben der jeweiligen zusätzlichen 

Business Card, es sei denn, es wurde gesondert eine anderslautende Haftungsrege-

lung oder eine Haftungsobergrenze für die Zahlung aller vom Zusatzkarteninhaber 

vorgenommenen Transaktionen schriftlich mit uns vereinbart (siehe auch am Ende von 

Teil 1 den Abschnitt „Business Cards und die Haftungsregelungen“).
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17.	 UMRECHNUNG VON IN EINER FREMDWÄHRUNG GETÄTIGTEN 
TRANSAKTIONEN

Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung als Euro zur Ver-

arbeitung bei uns zulasten oder zugunsten Ihres Kontos eingeht, wird sie zum Datum ihrer 

Verarbeitung (bei dem es sich nicht um das Datum der Transaktion oder Rückerstattung 

handeln muss) in Euro umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs 

vom Kurs zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann. Wechsel-

kurse können erheblich schwanken.

Wenn die Transaktion oder Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie von uns direkt in 

Euro umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie zunächst in US-Dollar und dann 

in Euro um, berechnen aber nur einmal das Entgelt für Fremdwährungsumsätze. 

Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs „American Express Wechselkurs“:

•	 ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem 

Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung vorgenommen wird, oder

•	 basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interban-

ken-Kursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden Banktag. 

Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, 

es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie 

können unsere American Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Online-

Kartenkonto“ oder durch einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen.

Etwaige Änderungen des American Express Wechselkurses werden Ihnen gegenüber un-

mittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. 

Wenn Sie eine Transaktion in einer anderen Währung als Euro tätigen, wird Ihnen vielleicht 

die Möglichkeit geboten, Ihre Transaktion von einem Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) 

in Euro umrechnen zu lassen, bevor sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie sich dafür 

entscheiden, werden der Wechselkurs und eventuelle Provisionen oder ein Entgelt von 

diesem Dritten festgelegt und in Rechnung gestellt. Wenn eine von einem Dritten in Euro 

umgerechnete Transaktion bei uns eingeht, wird von uns kein Entgelt für Fremdwährungs-

umrechnung erhoben.

Näheres zu dem von uns verlangten Entgelt für Fremdwährungsumrechnungen entnehmen 

Sie bitte Teil 1 dieser Mitgliedschaftsbedingungen (siehe „Entgelt für Fremdwährungsum-

rechnung“) sowie dem mit Ihnen vereinbarten Preis- und Leistungsverzeichnis.

18.	 ABRECHNUNGEN UND GESETZLICH VORGESCHRIEBENE  
MITTEILUNGEN

Wir senden Ihnen Abrechnungen auf dem von Ihnen im Antrag gewählten Weg regelmäßig, 

mindestens einmal im Monat, wenn es Kontobewegungen gegeben hat, und anderenfalls 

einmal alle 12 Monate kostenlos zu. Das kann per Post, per E-Mail an die zuletzt von Ihnen 

angegebene E-Mail-Adresse oder durch Einstellung in den Online-Service geschehen; die 

Übermittlungsform wird jeweils sicherstellen, dass Sie die Informationen unverändert auf-

bewahren und reproduzieren können. Wenn und solange Sie sich für den Erhalt von Rech-

nungen über den Online-Service registriert haben, entfällt grundsätzlich der monatliche 

Versand von Papierabrechnungen. Sie haben aber stets das Recht, von uns zu verlangen, 

dass wir Ihnen eine (zusätzliche) Papierrechnung übermitteln; der dafür anfallende, an-

gemessene Kostenersatz ist dem Preis- und Leistungsverzeichnis zu entnehmen (s. Teil 1, 

Ziffer 2.4 „Beitrag für Abrechnungskopie“).

Wir können Ihnen Mitteilungen (einschließlich Informationen, zu deren Zusendung wir 

gesetzlich verpflichtet sind, wie z. B. Informationen über Änderungen des vorliegenden 

Vertrags) auf oder zusammen mit Ihren Abrechnungen zusenden, sofern die Mitteilungen 

auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden.
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Neben den Zahlungsinformationen gemäß § 53 Abs. 1 und § 54 Abs. 1 ZaDiG 2018 enthält 

jede Abrechnung alle Transaktionen und Beträge, mit denen Ihr Konto im Abrechnungszeit-

raum belastet wurde, sowie den ausstehenden Betrag am letzten Tag des Abrechnungszeit-

raums („Abschlusssaldo“) des Kontos. Die Abrechnung ist keine Rechnung im Sinne des § 14 

UStG und kann deshalb nicht zu einem eventuellen Vorsteuerabzug verwendet werden.

Die Online-Abrechnungen werden jeweils sieben (7) Jahre bereitgehalten. Sie können die 

Abrechnungen ausdrucken und/oder auf einem dauerhaften Datenträger speichern. Die 

Einstellung von Abrechnungen im Online-Service für Sie zum Abruf wird Ihnen per E-Mail 

mitgeteilt („Avisierungs-E-Mail“). Sollte sich Ihre E-Mail-Adresse ändern, müssen Sie dies 

auch auf unserer Website im Online-Service aktualisieren.

Die Zustellung der Kontoauszüge an Sie erfolgt rechtswirksam in dem Zeitpunkt, in dem Sie 

die Avisierungs-E-Mail erhalten, sodass die Fristen gemäß dem letzten Absatz dieser Ziffer 18 

ab Zugang der Avisierungs-E-Mail gelten.

Wenn Sie die Abrechnungen per Post erhalten, senden wir Ihnen die Abrechnungen (und alle 

Mitteilungen, zu deren Zusendung wir gesetzlich verpflichtet sind) per Post an die letzte uns 

von Ihnen bekanntgegebene Rechnungsanschrift an Sie adressiert zu.

Sofern wir Ihnen die Abrechnung übermittelt oder zugänglich gemacht haben, endet die 

Frist zur Bewirkung von Berichtigungen von Abrechnungen im Sinne von Teil 2, Ziffer 6 

spätestens dreizehn (13) Monate nach dem Tag der Belastung oder Gutschrift. Die Ver-

jährung der Ihnen aufgrund einer fristgerechten Rüge offen stehenden Ansprüche richtet 

sich nach den allgemeinen Bestimmungen. Andere Ansprüche zwischen Ihnen und uns 

bleiben unberührt.

19.	 KONTAKTAUFNAHME MIT IHNEN

Wir können Ihnen Mitteilungen und sonstige Benachrichtigungen (einschließlich Warn-

meldungen) zu Ihrem Konto, Ihrer Karte oder Ihren Kartenvorteilen auf allen von Ihnen 

freigegebenen Kommunikationskanälen zusenden. Das kann z. B. per E-Mail oder SMS, in 

Ihren Abrechnungen oder durch Einstellung in den Online-Service geschehen. Wir können 

Ihnen zum Beispiel eine Meldung zwecks Bestätigung zusenden, dass Ihre Kontaktdaten 

auf dem neuesten Stand sind.

Rechtlich erforderliche Mitteilungen (wie z. B. Abrechnungen oder Mitteilungen über Ver-

tragsänderungen) werden in Textform verfasst und entweder im Online-Service bereitge-

stellt (sofern Sie sich hierfür registriert haben) oder an Ihre letzte bekannte Postanschrift 

oder E-Mail-Adresse gesendet.

Es gibt einige Mitteilungen, die wir Ihnen zusenden müssen (wie z. B. Abrechnungen Ihres 

Kontos oder Sicherheitswarnungen). Sollten Sie darüber hinaus keine weiteren Informa-

tionen (wie z. B. Informationen zu Produkten oder Angeboten) erhalten wollen, können Sie 

uns dies über den Online-Service oder einen Anruf mitteilen.

Wenn wir wegen eines tatsächlichen oder vermutlichen Betrugs oder wegen Sicherheitsri-

siken mit Ihnen Kontakt aufnehmen müssen, tun wir dies auf dem schnellsten und sichers-

ten Weg (wir können z. B. eher versuchen, Ihnen eine SMS zu senden, als Sie anzurufen, 

sofern Sie in diese Form der Kommunikation eingewilligt haben).

20.	ÄNDERUNG IHRER KONTAKTDATEN

Zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verwenden wir die neuesten, von Ihnen mitgeteilten Kon-

taktdaten. Bei Änderung Ihrer Postanschrift oder E-Mail-Adresse, an die wir Abrechnungen 

oder Mitteilungen versenden, müssen Sie uns binnen einer Woche benachrichtigen.



22

21.	 SPERRUNG IHRES KONTOS

Wir können Ihre Karte oder eine Funktion Ihrer Karte sperren, wenn:

•	 es objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen;

•	 der Verdacht einer unbefugten, unzulässigen und/oder missbräuchlichen Nutzung der 

Karte besteht oder

•	 ein deutlich höheres Risiko besteht, dass Sie unsere Forderungen nicht ausgleichen 

können.

In den ersten beiden Fällen sind wir zur Kartensperre auch verpflichtet.

Das in dieser Ziffer Vorgenannte gilt auch in Bezug auf die Karte eines Zusatzkarten

inhabers.

Wir werden Sie im Normalfall vorab, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung 

benachrichtigen und Ihnen die Gründe dafür nennen.

Nachdem wir Sie von der Sperre einer Karte informiert haben:

•	 dürfen Sie Ihre Karte nicht benutzen;

•	 müssen Sie den Abschlusssaldo Ihres Kontos nach wie vor begleichen.

Wir werden Ihnen die Nutzung der Karte wieder gestatten, wenn die ursprünglichen Grün-

de für die Sperrung Ihrer Karte nicht mehr gegeben sind. Sie können uns auf beliebigem 

Wege, insbesondere über unsere Website oder mit einem Anruf unter der unter Teil 1, Ziffer 

1 genannten Telefonnummer mitteilen, wenn die ursprünglichen Gründe für die Sperrung 

der Karte Ihrer Ansicht nach weggefallen sind.

22.	BEENDIGUNG IHRES VERTRAGS

Der vorliegende Vertrag ist unbefristet und hat keine feste Laufzeit. 

Sie können den Vertrag jederzeit mit einer Frist von einem (1) Monat mit einem Anruf oder 

Schreiben oder auf einem dauerhaften Datenträger (inklusive einer E-Mail) an uns (unsere 

Kontaktdaten sind in Teil 1, Ziffer 1 der vorliegenden Mitgliedschaftsbedingungen zu finden) 

ohne Angabe von Gründen kündigen. Ihr Recht zur fristlosen Kündigung dieses Vertrags 

aus wichtigem Grund sowie Ihre sonstigen in diesem Vertrag vorgesehenen Kündigungs-

rechte bleiben unberührt.

Von unserer Seite ist eine Kündigung durch Mitteilung in Textform jederzeit ohne Angabe 

von Gründen unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei (2) Monaten möglich. 

Wir sind jedoch berechtigt, den vorliegenden Vertrag mit sofortiger Wirkung, d. h. außeror-

dentlich fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund kann insbesondere, 

aber nicht ausschließlich, dann vorliegen, wenn: 

•	 Sie wiederholt Abrechnungen Ihres Kontos nicht ausgleichen oder ein eventuelles Um-

satzlimit überschreiten trotz Mahnung und Aufforderung zur Abhilfe;

•	 Sie schwerwiegend oder ständig gegen den vorliegenden Vertrag verstoßen und uns ein 

Festhalten an dem Vertrag daher nicht zumutbar ist;

•	 Sie uns falsche oder irreführende Informationen zu vertragswesentlichen Umständen 

(z. B. Ihrer Vermögenslage) zukommen lassen;

•	 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über Ihr Vermögen mangels kostendeckenden 

Vermögens abgelehnt wird;

•	 Sie schwerwiegend oder ständig gegen einen anderen Vertrag mit uns verstoßen;

•	 wir Grund zu der Annahme haben, dass bei Fortführung des Vertrags:

–– wir gegen Gesetze, Richtlinien, Rechtsvorschriften oder sonstige Pflichten verstoßen 

könnten oder 

–– Maßnahmen seitens einer Regierung, Vollzugsbehörde oder Regulierungsbehörde 

gegen uns ergriffen werden könnten; 

•	 Sie geschäftsunfähig werden oder versterben; 

•	 Sie sich unserem Personal gegenüber verletzend oder bedrohlich verhalten oder

•	 eine wesentliche Verschlechterung Ihrer Vermögenslage eingetreten ist und dadurch die 
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Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Vertrag uns gegenüber gefährdet ist.

Folgen der Kündigung des Vertrags:

Wird der Vertrag von Ihnen oder uns gekündigt, gilt Folgendes zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Kündigung:

•	 Sie müssen sämtliche uns geschuldeten Beträge bezahlen, 

•	 Sie müssen alle Karten (inklusive Zusatzkarten) vernichten und die Nutzung Ihrer 

Karten (inklusive Zusatzkarten) einstellen, und

•	 wir empfehlen Ihnen, dass Sie Akzeptanzpartnern, denen gegenüber Sie Ihre 

Karte zur Zahlung regelmäßiger Verbindlichkeiten (z. B. Zeitungsabonnements, 

Versicherungsbeiträge) eingesetzt haben, mitteilen, dass sie nicht versuchen sollen, 

über Ihre Karte weitere Zahlungen abzuwickeln, und dass Sie diesen Akzeptanzpartnern 

stattdessen zukünftig Zahlungen auf anderem Wege zukommen lassen.

Im Falle einer Kündigung werden wir etwaige im Voraus gezahlte Entgelte (wie z. B. Jahres-

entgelt für die Mitgliedschaft), die auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung fallen, 

anteilig zurückerstatten.

Die Verpflichtung zur Bereitstellung von Online-Abrechnungen über den Online-Service 

endet mit Wirksamwerden der Kündigung. Auf Nachfrage können vor Wirksamwerden der 

Kündigung bereitgestellte, aber nicht abgerufene Abrechnungen auf dem Postweg gegen 

Erstattung der hierfür anfallenden, angemessenen Kosten (s. Teil 1, Ziffer 2.4 „Beitrag für 

Abrechnungskopie“) zugesandt werden. Abrechnungen, die nach Wirksamwerden der 

Kündigung erfolgen, werden kostenlos auf dem Postweg zugesandt.

Folgen der Kündigung einer Zusatzkarte

Eine Kündigung kann sich auch bloß auf eine/mehrere Zusatzkarte(n) beziehen, was in der 

Kündigungserklärung anzugeben ist. Diesfalls gilt Folgendes zum Zeitpunkt des Wirksam-

werdens der Kündigung:

•	 Sie müssen die gekündigte(n) Karte(n) vernichten und die Nutzung dieser Karte(n) 

einstellen, und

•	 wir empfehlen, dass Sie Akzeptanzpartnern, denen gegenüber Sie diese Karte(n) zur 

Zahlung regelmäßiger Verbindlichkeiten (z. B. Zeitungsabonnements, Versicherungs

beiträge) eingesetzt haben, mitteilen, dass sie nicht versuchen sollen, über diese Karten 

weitere Zahlungen abzuwickeln, und dass Sie diesen Akzeptanzpartnern stattdessen 

zukünftig Zahlungen auf anderem Wege zukommen lassen.

Im Falle einer Kündigung werden wir etwaige im Voraus gezahlte Entgelte für die ge

kündigte(n) Zusatzkarte(n), die auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung fallen, 

anteilig zurückerstatten.

23.	KARTENVORTEILE

Je nach dem von Ihnen gewählten Kartenprodukt beinhaltet Ihre Karte unterschiedliche 

zusätzliche Leistungen und Vorteile (die sogenannten Kartenvorteile) wie z. B. die Teilnahme 

an einem Bonusprogramm oder Versicherungen.  

Diese Kartenvorteile unterliegen separaten Bedingungen, die Bestandteil dieses Vertrags 

sind.

Soweit die zusätzlichen Leistungen nicht von uns, sondern uns nicht zuzurechnenden Drit-

ten (sog. „Leistungsträgern“) erbracht werden und wir diese lediglich vermitteln, werden wir 

Sie darauf hinweisen. Wir sind für die Erbringung solcher Kartenvorteile nicht verantwort-

lich und haften hierfür dementsprechend nicht. Etwaige Streitigkeiten über die von den 

Leistungsträgern erbrachten Kartenvorteile sind direkt mit diesen zu regeln.
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24.	AUFRECHNUNG

Wir können jederzeit ein Guthaben auf Ihrem Konto mit fälligen Beträgen aus einem 

anderen Konto (in beliebiger Währung), das Sie bei uns führen, verrechnen, bis alle Ihre 

Verbindlichkeiten uns gegenüber vollständig beglichen sind. Sie sind nicht berechtigt, mit 

Forderungen gegen uns aufzurechnen, es sei denn, Ihre Gegenforderung ist rechtskräftig 

festgestellt oder unbestritten, sie steht im rechtlichen Zusammenhang mit Ihrer Schuld. 

Der Ausschluss der Aufrechnung gilt weiters nicht für den Fall unserer Insolvenz.

25.	BESCHWERDEN UNS GEGENÜBER; SCHLICHTUNGS- UND 
BESCHWERDESTELLEN

BESCHWERDESTELLEN:

Im Falle einer Beschwerde bezüglich Ihres Kontos oder der erbrachten Leistungen wenden 

Sie sich bitte an: 

Executive Customer Relations, American Express Europe S.A. (Austrian branch),  

Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien

SCHLICHTUNGSSTELLEN:
Sollten Sie Ihre Beschwerde mit uns nicht beilegen können, haben Sie das Recht, sich  

mit dieser Beschwerde an die gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen  

Kreditwirtschaft, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63 zu wenden. Dies gilt nur, wenn  

Sie eine natürliche Person, die nach diesem Vertrag zu Zwecken handelt, die nicht ihrer 

gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, sind.

Stelle zur alternativen Streitbeilegung

Können wir in einer zwischen uns etwaig bestehenden Streitigkeit keine Einigung erzielen, 

werden wir Sie nochmals gesondert auf Papier oder einem anderen dauerhaften Daten-

träger über die Möglichkeit der Einleitung eines alternativen Streitbeilegungsverfahrens 

sowie, ob wir an dem Verfahren teilnehmen werden, hinweisen. Näheres zu dem Verfahren 

sowie die Verfahrensregeln sind bei der Schlichtungsstelle erhältlich.

Die Adresse der Stelle zur alternativen Streitbeilegung lautet: 

Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft,  

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Österreich, 

Website: www.bankenschlichtung.at 

Sie können zudem eine Beschwerde einlegen bei: 

der Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, Österreich,  

Telefon: +43 1 249 590, Telefax: +43 1 249 59 5499, Website: www.fma.gv.at

oder

der  

Banco de España, Department of Market Conduct and Complaints, Calle Alcalá, 48,  

28014 Madrid, Spanien 

Telefon: +34 91 338 5000, Telefax: +34 91 531 0059 

www.bde.es.

26.	UNTER WELCHER AUFSICHT WIR STEHEN

Zuständige Aufsichtsbehörde  

Finanzmarktaufsicht (FMA)  

Otto-Wagner-Platz 5 

1090 Wien  

Österreich 

Telefon: +43 1 249 590 

Telefax: +43 1 249 59 5499 

www.fma.gv.at
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Europäische Zentralbank 

Sonnemannstr. 20 

60314 Frankfurt am Main 

Deutschland 

Internet: www.ecb.europa.eu

Banco de España 

Calle Alcalá, 48 

28014 Madrid 

Spanien 

Referenznummer 6.837 

Telefon: +34 91 338 5000 

Telefax: +34 91 531 0059 

www.bde.es

Die American Express Europe S.A. (Austrian branch) hält eine Lizenz der Banco de España 

(BoS) zur Erbringung von Zahlungsdienstleistungen; Referenznummer 6.837.

27.	 ANSPRÜCHE GEGEN AKZEPTANZPARTNER ODER SONSTIGE 
DRITTE

a.	 Beschwerden – Mängel von mit der Karte bezahlten Waren oder Leistungen 

Etwaige Meinungsverschiedenheiten mit einem Akzeptanzpartner oder Beschwerden 

über Mängel von mit der Karte bezahlten Waren oder Leistungen lassen die Verpflichtun-

gen von Ihnen und/oder Ihrem Unternehmen aus den mit uns getroffenen Vereinbarungen 

zum Ausgleich des fälligen Saldos der Abrechnungen unberührt und müssen von Ihnen 

direkt mit dem Akzeptanzpartner geregelt werden. Gemäß dem Abschnitt „Gegenstand 

unserer Haftung“, Teil 2, Ziffer 33 Absatz a (II), übernehmen wir für die Leistungen der 

Akzeptanzpartner keine Haftung.

b.	 Falls Sie Beschwerden bezüglich Ihres Kontos oder über unseren Service haben, wenden 

Sie sich bitte an unsere Abteilung Executive Customer Relations, die unter den in Teil 2, 

Ziffer 25 angegebenen Kontaktdaten erreichbar ist. Details zu dem Beschwerdebearbei-

tungsverfahren sind auf Anforderung bei uns erhältlich.

c.	 Falls Sie eine Beschwerde über Ihr Konto oder die von Ihnen erhaltenen Leistungen haben, 

wenden Sie sich bitte an den Kundenservice bei American Express Europe S.A. (Austrian 

branch), Kärntner Straße 21–23, 1015 Wien.

28.		WIE WIR IHRE DATEN VERWENDEN

Sie stimmen ausdrücklich zu, dass wir auf die Daten, die Sie uns bereitstellen, zugreifen, 

sie verarbeiten und speichern dürfen, um Zahlungsdienste für Sie zu erbringen. Ihre oder 

unsere Rechte und Pflichten im Rahmen des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 

sowie der geltenden Datenschutz-Grundverordnung bleiben davon unberührt. Sie können 

Ihre Zustimmung durch Schließen Ihres Kontos widerrufen. Falls dies geschieht, werden 

wir Ihre Daten für diesen Zweck nicht mehr nutzen, können Ihre Daten aber weiterhin für 

andere Zwecke verarbeiten, sofern und soweit aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

erforderlich.

29.	ABTRETUNG DES VERTRAGS

Wir können diesen Vertrag auf Dritte übertragen. Wir werden Sie rechtzeitig, mindestens 

zwei (2) Monate vorher, vor der geplanten Übertragung per Mitteilung in Textform darüber 

informieren. Sie können (i) der Übertragung widersprechen und/oder (ii) den Vertrag mit 

sofortiger Wirkung und kostenfrei kündigen. Diese Rechte müssen Sie vor dem Datum der 

geplanten Übertragung ausüben. Für die Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerspruchs bzw. der Kündigung. Wenn Sie der Übertragung nicht widersprechen 

bzw. das Vertragsverhältnis nicht kündigen, gilt die Übertragung als von Ihnen genehmigt. 

Wir werden Sie in der Mitteilung über die geplante Übertragung über Ihre Rechte sowie 

über die Fristen und die Rechtsfolgen im Falle Ihres Schweigens ausdrücklich hinweisen. 
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Etwaige Ihnen weiter zustehende Kündigungsrechte bleiben unberührt. Im Falle der 

Genehmigung der Übertragung sind Sie und etwaige zusätzliche Kartenmitglieder damit 

einverstanden, dass wir Informationen über Sie und zusätzliche Kartenmitglieder und Ihr 

Konto an diesen Dritten oder eine zugehörige Partei weitergeben. Hierauf werden wir Sie 

ausdrücklich hinweisen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.

Es ist Ihnen nicht gestattet, Ihr Konto oder Ihre vertraglichen Verpflichtungen aus diesem 

Vertrag abzutreten oder zu übertragen.

30.	VERZICHT AUF RECHTE

Wir können vertragliche Rechte verzögert ausüben oder überhaupt nicht geltend machen. 

Ob wir dadurch auf das Recht verzichten, richtet sich nach § 863 ABGB.

31.	 VERTRAGSSPRACHE, GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND

Dieser Vertrag und die Kommunikationen zwischen Ihnen und uns, die diesen Vertrag 

betreffen, sind in deutscher Sprache verfasst. Dieser Vertrag zwischen Ihnen und uns 

unterliegt dem Recht der Republik Österreich. Für die Aufnahme der Vertragsbeziehung 

zu Kunden mit Wohnsitz in Österreich gilt von Gesetzes wegen österreichisches Recht. Es 

wird kein vertraglicher Gerichtsstand vereinbart. Klagen gegen uns können jedenfalls bei 

dem zuständigen Gericht in Wien erhoben werden.

32.	STEUERN UND ABGABEN

Staatliche Steuern, Abgaben oder sonstige Beträge, die bezüglich der Kreditkarte, einer 

Transaktion auf Ihrem Kartenkonto oder einer Nutzung der Kreditkarte durch Sie oder 

einen Zusatzkarteninhaber laut Gesetz in einem Land erhoben werden, sind von Ihnen zu 

begleichen.

33.	GEGENSTAND UNSERER HAFTUNG

a.	 Wir sind Ihnen oder Zusatzkarteninhabern gegenüber weder für Folgendes verantwortlich 

noch haftbar:

I.	 Für von uns nicht zu vertretende Verzögerungen oder Versäumnisse eines Akzeptanz-

partners, die Karte zu akzeptieren, oder

II.	 für Streitigkeiten mit einem Akzeptanzpartner über Waren und Leistungen, für die Ihr 

Konto belastet wurde, oder

III.	 für von uns und unseren Erfüllungsgehilfen nicht zu vertretende Pflichtverletzungen 

oder 

IV.	 für zusätzliche Leistungen, die nicht von uns erbracht werden und uns auch nicht 

zuzurechnen sind.

b.	 Vorstehendes gilt auch im Hinblick auf die Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 

Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen insbesondere zugunsten der Anteilseigner, 

Mitarbeiter, Vertreter, Organe und deren Mitglieder betreffend ihre persönliche Haftung.
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DATENSCHUTZ- 
ERKLÄRUNG 
FÜR KARTENINHABER

1.	 WORUM HANDELT ES SICH BEI DIESEM DOKUMENT? 

Bei American Express® haben wir uns dazu verpflichtet, Ihre Privatsphäre zu schützen.  

Wir möchten, dass Sie wissen, wie wir Informationen über Sie erfassen, einsetzen, aus-

tauschen und aufbewahren und wir möchten, dass Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten kennen, wenn Sie unsere Produkte oder Dienstleistungen abrufen. 

In dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, wie American Express Europe S.A. 

(Austrian branch), in seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher, Informationen über Sie 

im Einklang mit der EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rats vom 27. April 2016 (die Datenschutz-Grundverordnung) erfasst, einsetzt, austauscht 

und aufbewahrt. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden  

Sie im Abschnitt „Anfrage oder Beschwerde“. 

Wenn Sie mit uns online kommunizieren, können Sie unter www.americanexpress.at eine 

separate Online-Datenschutzerklärung einsehen, die beschreibt, wie wir Informationen 

über Sie in jenem Umfeld erfassen, einsetzen, austauschen und aufbewahren. Die gemäß 

dieser Datenschutzerklärung erfassten Informationen werden zusammen mit Informatio-

nen benutzt, die wir über Sie online erfassen. Wir bitten Sie daher, sich ebenfalls Zeit dafür 

zu nehmen, sich die Online-Datenschutzerklärung durchzulesen.

Von Zeit zu Zeit ändern wir eventuell unsere Datenschutzerklärung. Je nach der Art der 

Änderung informieren wir Sie über jede Änderung mittels unserer schriftlichen Mitteilungen 

an Sie oder über unsere Website, americanexpress.co.uk.

2.	 ERFASSTE INFORMATIONEN

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir (und unsere Dienstleister) Informationen 

über Sie erfassen, einsetzen, austauschen und aufbewahren. Die Arten von Informationen, 

die wir erfassen, hängen davon ab, welches Produkt oder welche Dienstleistung Sie  

beantragen oder verwenden. Wir erfassen personenbezogene Daten über Sie von: 

•	 dem Antragsformular für ein Kartenkonto und sonstigen Dokumenten, die Sie uns 

bereitstellen;

•	 wenn Sie Produkte, Waren oder Dienstleistungen anfordern oder verwenden (z. B.  

Ihre Karte benutzen, um Transaktionen bei Händlern, ATM-Betreibern vorzunehmen,  

um Concierge-Dienste in Anspruch zu nehmen oder eine Reise zu buchen);

•	 Prüfungen bei Kreditauskunfteien, ggf. einschließlich personenbezogener und  

geschäftlicher Aufzeichnungen (für weitere Informationen vgl. Sie bitte den Abschnitt 

„Kreditauskunfteien“);

•	 Ihnen, über die Art und Weise, wie Sie mit uns kommunizieren und Ihr Kartenkonto  

verwenden (z. B. Telefonnummern, die während etwaiger Kundendienstanrufe bereit-

gestellt werden);

•	 etwaigen Nachforschungen, Umfragen oder Gewinnspielen, an denen Sie teilnehmen 

oder auf deren Fragen Sie antworten, oder etwaige Marketingangebote, für die Sie sich 

anmelden; und

•	 Dritten, wie z. B. in Marketinglisten, die wir rechtmäßig von Geschäftspartnern er-

halten.
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3.	 DATENNUTZUNG

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten: (I) wenn dies für die Erfüllung eines Vertrags 

notwendig ist (z. B. Risikomanagemententscheidungen, die Zahlungsinstitute vornehmen 

müssen, bevor sie Kreditkarten genehmigen); (II) um die Einhaltung gesetzlicher Pflichten 

zu gewährleisten (z. B. die Identifizierungspflichten nach dem Finanzmarkt-Geldwä-

schegesetz); (III) für unsere berechtigten Interessen, wie zum Beispiel zur Feststellung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, zur Betrugsprävention und/oder 

zur Verbesserung unserer Produkte oder Dienstleistungen; oder (IV) wenn wir Ihre Zu-

stimmung erhalten haben, z. B. für Werbung per E-Mail, SMS oder Telefon. Insbesondere 

benutzen wir Ihre personenbezogenen Daten, um Folgendes umzusetzen: 

a.	 Produkte und Dienstleistungen auszuliefern bzw. zu erbringen, dies umfasst Folgendes:

•	 die Verarbeitung von Anträgen für unsere Produkte, einschließlich Entscheidungen  

über die Genehmigung Ihres Antrags;

•	 Ihren Kreditkartenvertrag zu verwalten und zu führen, z. B. dahingehend, ob einzelne 

Transaktionen genehmigt werden sollen;

•	 mit Ihnen per E-Mail, SMS oder etwaigen sonstigen elektronischen Verfahren über 

Ihre Kartenkonten, Produkte und Dienstleistungen zu kommunizieren und Sie über 

neue Funktionen und Leistungen, die mit den von Ihnen angeforderten Produkten oder 

Dienstleistungen verknüpft sind, in Kenntnis zu setzen;

•	 etwaige Leistungen und Versicherungsprogramme, die zusammen mit den von Ihnen 

angeforderten Produkten oder Dienstleistungen angeboten werden, zu bedienen und 

zu verwalten; 

•	 Fragen, die Sie an uns gerichtet haben, zu beantworten und über Ihre Anträge zu ent-

scheiden; 

b.	 Produkte und Dienstleistungen der American Express Unternehmensgruppe und unse-

rer Geschäftspartner zu bewerben und zu vermarkten, dies umfasst:

•	 Inhalte zu präsentieren, die gemäß Ihren Präferenzen personalisiert sind;

•	 dabei zu helfen, festzustellen, ob Sie eventuell an neuen Produkten oder Dienstleistun-

gen interessiert sind;

•	 Ihnen Promotionen und Angebote ((sofern rechtlich erforderlich, selbstverständlich 

abhängig von Ihrer zuvor erteilten Einwilligung) per Post, E-Mail, Telefon, SMS, über 

das Internet oder andere unter Zuhilfenahme sonstiger elektronischer Medien) im 

Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen, die Sie eventuell interessieren oder die 

Ihren bestehenden American Express Produkten und Dienstleistungen ähnlich sind, 

mitzuteilen;

c.	 unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und Forschung sowie Analysen 

durchzuführen, dies umfasst:

•	 ein besseres Verständnis für unsere Kunden, ihren Bedarf, ihre Präferenzen und  

Verhaltensweisen;

•	 zu analysieren, ob unsere Werbeanzeigen, Verkaufsförderungsmaßnahmen und  

Angebote effektiv sind;

•	 die Durchführung von Testverfahren (um die Sicherheit zu gewährleisten, und wenn  

wir unsere Systeme aktualisieren), die Datenverarbeitung, Webseitenverwaltung und 

den Support sowie die Weiterentwicklung des IT-Systems;

•	 es Ihnen zu ermöglichen, mittels einer Bewertung eine Rückmeldung zu unseren  

Produkten und Dienstleistungen sowie jene unserer Geschäftspartner abzugeben;

•	 Datenanalysen, statistische Forschungen und Berichte auf aggregierter Basis zu 

erzeugen;

•	 Ihre Telefonanrufe mit uns oder unseren Dienstleistern zu überwachen und/oder 

aufzuzeichnen (vorausgesetzt, Sie haben uns und/oder den Serviceanbietern vorab 

Ihre Einwilligung hierzu erteilt), um ein konstantes Serviceniveau (einschließlich der 

Personalschulung) sicherzustellen; 

d.	 zum Managen von Betrugs-, Betriebs- und Sicherheitsrisiken (unter Zuhilfenahme  

automatisierter Prozesse und/oder manueller Überprüfungen), einschließlich:

•	 der Überprüfung und Genehmigung einzelner Kartentransaktionen, einschließlich  

jener, die Sie über digitale Kanäle vornehmen;
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•	 zur Aufdeckung und Prävention betrügerischer oder krimineller Aktivitäten; 

•	 zur Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Informationen; 

•	 zur Weiterentwicklung und Verfeinerung unserer Risikomanagementrichtlinien, -modelle 

und -verfahren für Anträge und Kartenkonten, unter Bezugnahme auf Informationen 

in Ihrem Antrag oder ggf. unter Bezugnahme auf Ihre Kreditwürdigkeit und Ihre Kredit-

kartenhistorie; 

•	 zur Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen, dies umfasst die Feststellung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und die Unterstützung bei der Beilegung von 

Rechtsstreitigkeiten;

e.	 zur Verarbeitung Ihres Antrags (oder zur Personalisierung der Angebote für Sie) für unsere 

Produkte und Dienstleistungen (unter Zuhilfenahme automatisierter Prozesse und/oder 

manueller Überprüfungen), einschließlich:

•	 um uns dabei zu helfen, Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihr Finanzverhalten besser 

zu verstehen, damit wir Entscheidungen dazu treffen können, wie wir Ihre bestehenden 

Kreditkarten verwalten und welche anderen Produkte oder Dienstleistungen von Ihnen 

kontrahiert werden könnten; und

•	 um Sie über unsere Inkassopraktiken zu informieren und Informationen mit Kredit-

auskunfteien auszutauschen (zu weiteren Informationen vgl. Sie bitte den Abschnitt 

„Kreditauskunfteien“).

4.	 INFORMATIONSAUSTAUSCH

Wir tauschen Ihre personenbezogenen Daten mit niemandem, außer wie nachstehend 

beschrieben, aus. Wir tauschen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Zustimmung 

oder auf der Basis einer gültigen gesetzlichen Vorschrift oder Erlaubnis aus, wie z. B. mit:

•	 Kreditauskunfteien und ähnlichen Institutionen, um Ihre finanziellen Verhältnisse zu 

melden oder abzufragen und um uns geschuldete Beträge zu melden (zu weiteren 

Informationen vgl. Sie bitte den nachstehenden Abschnitt „Kreditauskunfteien“);

•	 Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Gerichten und Regierungsstellen, um 

rechtlichen Anordnungen, gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen und 

Anträgen zur Strafverfolgung nachzukommen;

•	 Inkassobüros und externen Rechtsberatern zur Einziehung von Schulden aus dem 

Kreditkartenvertrag mit Ihnen;

•	 Unternehmen der American Express Unternehmensgruppe;

•	 unseren Dienstleistern, die Dienstleistungen für uns ausführen und uns dabei helfen,  

Ihren Kreditkartenvertrag zu verwalten und/oder unser Geschäft zu betreiben, und  

Dritten wie z. B. Ihrer Bank, Bausparkasse oder sonstige Herausgeber von Zahlungs-

karten;

•	 Geschäftspartnern, einschließlich der Co-Brand-Partner, um Ihnen entweder gemein-

sam oder separat Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, auszuliefern bzw. zu 

erbringen, anzubieten, an Ihre Wünsche anzupassen oder weiterzuentwickeln. Ohne Ihre 

Einwilligung werden wir nicht Ihre Kontaktdaten mit Geschäftspartnern austauschen, 

damit diese unabhängig ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen Ihnen gegenüber 

vermarkten können. Allerdings können wir Ihnen Angebote in deren Namen mit Ihrer 

Zustimmung zusenden. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie ein von einem Geschäfts-

partner unterbreitetes Angebot wahrnehmen und sein Kunde werden, dieser Ihnen 

unabhängig Mitteilungen zukommen lassen darf. In diesem Fall müssen Sie dessen 

Datenschutzerklärung überprüfen und diesen separat in Kenntnis setzen, wenn Sie den 

Erhalt künftiger Mitteilungen von ihm zurückweisen möchten;

•	 jeder von Ihnen genehmigten Partei, einschließlich der Loyalty-Partner, die Sie ggf. mit 

Ihrem Membership Rewards Konto verknüpfen und, abhängig von Ihrem Kartenprodukt, 

sämtlichen Partnern, die gegebenenfalls die Kartenvorteile erbringen, die im Rahmen 

Ihres Kartenprodukts angeboten werden und bei denen Sie sich angemeldet haben; oder

•	 jedem, an den wir unsere vertraglichen Rechte übertragen oder abtreten.
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5.	 ZUSATZKARTENINHABER

Bevor Sie uns etwaige personenbezogene Daten bereitstellen, die zu einer anderen 

Person gehören, einschließlich Zusatzkarteninhaber, bitten Sie bitte diese Person,  

diese Datenschutzerklärung zu überprüfen und ihr Einverständnis zum Austausch ihrer  

Informationen mit American Express und jeglichen sonstigen in dieser Mitteilung genannten 

Parteien zu bestätigen. 

Die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung gelten für jegliche Zusatzkarteninhaber, 

denen auf Antrag hin für Ihr Kreditkartenkonto eine Zusatzkarte ausgestellt wurde. Wenn 

Sie die Ausstellung einer Zusatzkarte genehmigt haben:

•	 werden wir die Informationen eines Zusatzkarteninhabers benutzen, um Ihren Antrag 

zu verarbeiten, dessen Karte auszustellen, das Kartenkonto zu verwalten und um  

unseren gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten nachzukommen; und

•	 muss uns der Zusatzkarteninhaber eventuell zur Identitätsüberprüfung Ihre  

personenbezogenen Daten bereitstellen, wenn er mit uns dazu Kontakt aufnimmt,  

um seine Karte zu aktivieren oder zu benutzen, sich für Online-Dienstleistungen zu  

registrieren und auf neue oder aktualisierte Dienstleistungen und Leistungen zuzu-

greifen.

Zusatzkarteninhaber sind nicht dazu befugt, irgendwelche Änderungen an irgendwelchen 

Ihrer personenbezogenen Daten vorzunehmen, es sei denn, Sie haben uns gegenüber 

eine entsprechende Zustimmung erteilt, welche diese dazu berechtigt.

6.	 KREDITAUSKUNFTEIEN

Wir tauschen Ihre personenbezogenen Daten über die Beantragung, den Abschluss und 

die Beendigung Ihres Kreditkartenvertrages, nämlich Namen, Anschrift, Geburtsdatum, 

Höhe der Verbindlichkeit, Schritte im Zusammenhang mit der Rechtsverfolgung, mit dem 

Kreditschutzverband von 1870, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien (KSV) und der SCHUFA Hol-

ding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (Deutschland) aus, die diese Daten wiederum 

in unserem Auftrag an den KSV übermittelt. Zweck dieser Übermittlung ist die Erstellung 

von und Verwendung in Unternehmensprofilen und Bonitätsreports, der KleinKreditEvi-

denz, der WarenKreditEvidenz sowie der Warnliste der österreichischen Banken oder 

diesen gleichzuhaltenden Datenanwendungen sowie die Verwahrung, Zusammenführung 

und Weitergabe dieser Daten durch den KSV an andere Unternehmen bzw. Unternehmer 

zur Wahrung ihrer Gläubigerschutzinteressen.

Wir können personenbezogene Daten über Sie von diesen Stellen einholen, einschließ-

lich der Daten Ihres Ehegatten, falls dies erforderlich ist, und über etwaige Geschäfte, an 

denen Sie beteiligt sind (einschließlich der Einzelheiten zu Ihren Mitgeschäftsführern oder 

Geschäftspartnern). Zu diesen Zwecken können Sie als mit solchen Personen finanziell 

verbunden behandelt werden („Finanzpartner“) und Sie werden unter Bezugnahme auf 

Ihre „damit verbundenen Aufzeichnungen“ bewertet.

Wenn Sie einen Antrag stellen

Wenn Sie Geschäftsführer eines Unternehmens sind, werden wir eine Bestätigung der 

Kreditauskunfteien einholen, dass die Wohnadresse, die Sie angeben, dieselbe ist wie die, 

die im Firmenbuch angezeigt wird. Die Kreditauskunfteien erfassen Informationen über Ihr 

Unternehmen und dessen Eigentümer und können eine Aufzeichnung des Namens und 

der Adresse Ihres Unternehmens und seiner Eigentümer erstellen, wenn es bislang noch 

keine gibt.

Während der Bestehenszeit Ihres Kreditkartenvertrages

Wir werden weiterhin bei den Kreditauskunfteien Suchen vornehmen, um hierdurch die 

Verwaltung Ihres Kreditkartenkontos zu unterstützen, und dies umfasst die Recherche 

in den dazugehörigen Aufzeichnungen Ihrer Finanzpartner. Diese Suchanfragen werden 

nicht von anderen Organisationen eingesehen oder verwendet, um Ihre Kreditwürdigkeit zu 

beurteilen. Wir werden ebenfalls weitere Kreditprüfungen durchführen, während irgendein 

Geldbetrag von Ihnen auf Ihrem Konto geschuldet wird (einschließlich einer Kontaktauf-

nahme mit Ihrer Bank, Bausparkasse oder einem von Ihnen zugelassenen Schlichter).
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Wir können Kreditagenturen den aktuellen Saldo auf Ihrem Konto mitteilen, und wir kön-

nen ihnen mitteilen, ob Sie fällige Zahlungen nicht leisten. Sie werden diese Informationen 

ggf. über Ihre persönlichen und geschäftlichen Kreditakten aufzeichnen und sie können 

mit anderen Organisationen zu dem Zweck ausgetauscht werden, Anträge von Ihnen und 

Anträge von etwaigen Dritten mit einer finanziellen Verbindung zu Ihnen, für einen Kredit 

für andere Zwecke des Risikomanagements und zur Vorbeugung vor Betrug und die Nach-

verfolgung von Schuldnern zu beurteilen. Das Versäumnis, Rückzahlungen vorzunehmen, 

kann Ihre Kreditwürdigkeit in Mitleidenschaft ziehen. Aufzeichnungen, die mit den Kredit-

auskunfteien ausgetauscht werden, bleiben nach ihrer Schließung sieben Jahre lang, vom 

Schluss des Kalenderjahres an, in dem die letzte Eintragung vorgenommen wurde, archi-

viert, unabhängig davon, ob sie von Ihnen beglichen wurden oder Sie Ihrer Verpflichtung 

nicht nachgekommen sind.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten analysieren, um Unterstützung dazu zu erhalten, 

Ihr Kreditkartenkonto zu verwalten und einem Betrug oder einer sonstigen unrechtmäßigen 

Tätigkeit vorzubeugen. Wir können auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen und diese 

verwenden, um einem Betrug und Geldwäsche vorzubeugen, zum Beispiel bei:

•	 Einzelheiten zu Anträgen für eine Versicherung, einen Kredit und anderen Gewährungen 

von Rückzahlungserleichterungen oder Zahlungsaufschüben;

•	 der Verwaltung eines Kredits, kreditbezogener Konten oder von Versicherungsverträgen;

•	 der Beitreibung von Schulden; oder 

•	 der Überprüfung von Einzelheiten zu Anträgen, Vorschlägen und Ansprüchen für alle 

Arten von Versicherungen.

7.	 INTERNATIONALE DATENÜBERTRAGUNG

Wir verarbeiten, übertragen und greifen auf Ihre personenbezogenen Daten über unsere 

Systeme in Österreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), wie z. B. 

in den Vereinigten Staaten (wo sich unsere Hauptbetriebsdatenzentren befinden), zu, um 

unsere Geschäftstätigkeit auszuüben, Transaktionen in Bezug auf ausländische Einkäufe 

zu verarbeiten, Ihr Kreditkartenkonto zu verwalten oder Ihnen Produkte und Dienstleistun-

gen anzubieten.

Unabhängig davon, wo wir Ihre Informationen verarbeiten, werden wir angemessene Schritte 

ergreifen, um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Informationen in anderen Ländern 

außerhalb Österreichs oder des EWR einschließlich der USA sicherzustellen, wo Daten-

schutzgesetze möglicherweise nicht so umfassend sind wie in Österreich oder dem EWR. 

Bitte beachten Sie, dass Datenübertragungen innerhalb der American Express Unter-

nehmensgruppe im Rahmen unserer verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften 

(Binding Corporate Rules) erfolgen, die auf unserer Website im Abschnitt zum Datenschutz 

verfügbar sind. 

8.	 SICHERHEIT

Wir verfügen über organisatorische, administrative, technische und physikalische Sicher-

heitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten sicher aufzubewahren und dabei 

zu helfen, sicherzustellen, dass Ihre Informationen unverzüglich, präzise und vollständig 

verarbeitet werden. Wir fordern Dienstleister dazu auf, Ihre personenbezogenen Daten 

sicher aufzubewahren und Ihre personenbezogenen Daten nur für die von uns vorgege-

benen Zwecke zu verwenden.

9.	 AUFBEWAHRUNG VON INFORMATIONEN

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie wir sie benö-

tigen, um die von Ihnen angeforderten Produkte und Dienstleistungen auszuliefern, es sei 

denn, wir sind aufgrund von geltendem Recht, einer Verordnung, einer Rechtsstreitigkeit 

oder aufsichtsbehördlichen Ermittlungszwecken dazu verpflichtet, diese längere Zeit auf-

zubewahren. Zum Beispiel werden Ihre personenbezogenen Daten von American Express 
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aufgrund von gesetzlichen Vorgaben sieben Jahre über die Beendigung des Kreditkarten-

vertrages hinaus (beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem die Schließung erfolgt ist) 

aufbewahrt. Wenn Sie sich mit der Zahlung fälliger Forderungen in Verzug befinden und 

der Saldo unbezahlt bleibt, könnten diese Informationen von uns über längere Zeiträume 

zurückbehalten und berücksichtigt werden, sofern Sie einen neuen Antrag für ein American 

Express Produkt bei uns stellen. 

Wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht länger für gesetzliche oder aufsichtsrechtli-

che Bedürfnisse, zur Verwaltung Ihres Kreditkartenvertrages oder für die Auslieferung bzw. 

Erbringung der von Ihnen beantragten Produkte und Dienstleistungen erforderlich sind, 

werden wir angemessene Schritte ergreifen, um auf sichere Art und Weise solche Informa-

tionen zu zerstören oder sie dauerhaft unkenntlich zu machen. Für weitere  

Informationen zu unseren Datenaufbewahrungspraktiken nehmen Sie bitte Kontakt  

zu unserem Datenschutzbeauftragten auf – bitte betrachten Sie dazu den Abschnitt  

„Anfrage oder Beschwerde”. 

10.	 ZUGANG ZU IHREN INFORMATIONEN

Wir möchten Sie dazu ermutigen, regelmäßig zu prüfen, ob alle von uns gehaltenen perso-

nenbezogenen Daten präzise und auf dem laufenden Stand sind. Wenn Sie der Auffassung 

sind, dass etwaige Informationen, die wir über Sie vorhalten, unzutreffend oder unvollstän-

dig sind, können Sie uns darum bitten, diese Informationen zu korrigieren oder aus unseren 

Aufzeichnungen zu entfernen. Wir empfehlen, dass Sie die Seite www.americanexpress.at 

aufsuchen, sich anmelden und Ihre personenbezogenen Informationen aktualisieren. Falls 

Sie dies bevorzugen, können Sie unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren – bitte 

betrachten Sie dazu den Abschnitt „Anfrage oder Beschwerde“. Etwaige Informationen, die 

sich als unzutreffend oder unvollständig herausstellen, werden unverzüglich korrigiert.

11.	 IHRE RECHTE

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren, zu löschen, zu 

ändern oder zu korrigieren oder Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von  

uns verarbeitet werden, zu erhalten. Genauer gesagt haben Sie das Recht zu Folgendem: 

•	 Ihre Zustimmung für unseren Gebrauch Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu 

widerrufen, wenn unsere Verarbeitung auf Ihrer Zustimmung beruht;

•	 die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschränken und/oder einer 

solchen zu widersprechen;

•	 eine manuelle Überprüfung bestimmter automatisierter Verarbeitungsaktivitäten  

anzufordern, wenn Ihre Rechte betroffen sind; und

•	 eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, die wir über Sie führen, anzufordern.

Falls Sie eines Ihrer Rechte ausüben möchten oder falls Sie etwaige Fragen dazu haben, 

wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, können Sie unseren Datenschutzbe-

auftragten kontaktieren – bitte schauen Sie dazu im Abschnitt „Anfrage oder Beschwerde“ 

nach. 

Sie haben zudem das Recht, die Österreichische Datenschutzbehörde direkt zu  

kontaktieren: 

Österreichische Datenschutzbehörde

Wickenburggasse 8

1080 Wien

Telefon: +43 1 52 152-0

E-Mail: dsb@dsb.gv.at



34

Sie können selbstverständlich auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren: 

American Express Europe S.A.

(Austrian branch)  

Datenschutzbeauftragter  

Kärntner Straße 21–23

1010 Wien

DPO-Europe@aexp.com

12.	 MARKETINGOPTIONEN

Sie können wählen, wie Sie Marketingmitteilungen empfangen möchten, einschließlich 

Direktmarketing – ob wir diese an Sie per Post, E-Mail, SMS und/oder telefonisch über-

mitteln. Wenn Sie kein Marketing von der American Express Unternehmensgruppe mehr 

erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen, www.americanexpress.at aufzurufen, sich anzu-

melden und Ihre Datenschutzeinstellungen dort zu aktualisieren. Sie können hierfür jedoch 

auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren, wenn Ihnen dies lieber ist – bitte 

vergleichen Sie den nachstehenden Abschnitt „Fragen oder Beschwerden”. 

Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, dass Sie über bestimmte Angebote, die mit den 

von Ihnen gewählten Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind, nicht informiert 

werden, falls Sie sich dazu entschließen, keine Marketingmitteilungen zu empfangen. 

13.	 FRAGEN ODER BESCHWERDEN

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder dazu haben, wie Ihre Informationen 

bearbeitet werden, oder eine Beschwerde einreichen oder Ihre Rechte ausüben möchten, 

rufen Sie uns unter der kostenlosen Telefonnummer auf der Rückseite Ihrer Karte an oder 

kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten unter DPO-Europe@aexp.com. Sie 

können sich auch schriftlich an American Express Europe S.A. (Austrian branch), Daten-

schutzbeauftragter, Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien wenden.

14.	 GLOSSAR

American Express (wir, unser, uns) – American Express Europe S.A. (Austrian branch) 

laut Angabe am Anfang dieser Datenschutzerklärung. 

American Express Unternehmensgruppe – jede(s) verbundene Unternehmen, Tochter-

gesellschaft, Joint Venture und jede Gesellschaft, die im Eigentum des Unternehmens 

American Express Company steht oder von dieser kontrolliert wird. 

Geschäftspartner – Dritte, mit denen wir Geschäfte durchführen und eine Vertragsbezie-

hung aufweisen, wie z. B. Datenverarbeiter, Zulieferer, Vertriebspartner, Co-Brand-Partner, 

Versicherungs- und Reisedienstleister sowie Parteien, die Kreditkarten der Marke  

American Express für Zahlungen von Ihrerseits erworbenen Waren/Dienstleistungen 

akzeptieren (d. h. Händler). 

Personenbezogene Daten – etwaige Informationen im Zusammenhang mit einer  

identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person wie z. B. der Name, Adressen,  

eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse und sonstige hinsichtlich jener Person  

spezifische Informationen wie beispielsweise demografische Einzelheiten und Trans-

aktionsinformationen. 

Dienstleister – jegliche Verkäufer, Dritte und/oder Gesellschaften, die in unserem Auftrag 

Dienstleistungen erbringen oder Geschäftstätigkeit ausüben, wie Druckarbeiten, Versand-

dienste und andere Kommunikationsdienste (E-Mail, Postwurfsendung etc.), Marketing, 

Datenverarbeitung und ausgelagerte Technologie, Serviceerbringung, Inkassodienstleis-

tungen, Werbemanagement, Wirtschaftsprüfer, Berater und professionelle Berater. 

Zusatzkarteninhaber – sonstige Personen, die Sie mit zusätzlichen Karten auf Ihrem 

Kreditkartenkonto autorisiert haben.
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American Express Europe S.A. - Austrian Branch 
Kärntner Straße 21–23, 1010 Wien  
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